
Ihre Steuerkanzlei informiert.

Termine
Steuern und Sozialversicherung

Energiepreispauschale
Finanzgerichte sind zuständig

Steuerpolitik und
Entlastungspakete
Steuer-Gewerkschaft übt Kritik

SCHAUFENSTER

STEUERN
02/2023

Sehr geehrte Mandantinnen und Mandanten,

mit  einem  Taxi  nach  Paris,  heißt  ein  bekannter  Schlager,  der  sich  bei

dem folgenden steuerlichen  Problem nahezu  aufdrängt.  Dabei  ist  das

Ziel  jedoch  (leider)  nicht  Paris,  sondern  die  erste  Tätigkeitsstätte,  wel-

che mit dem Taxi aufgesucht wird. Kern des steuerlichen Streites ist im

Weiteren die Frage, wie die Kosten für das Taxi steuermindernd ange-

setzt werden können. Um diese Frage zu beantworten, muss zunächst

geklärt werden, ob ein Taxi ein öffentliches Verkehrsmittel ist.

Sofern nämlich ein Taxi in der steuerlichen Betrachtung als öffentliches

Verkehrsmittel angesehen werden kann, können die Taxikosten für die

Fahrten zur ersten Tätigkeitsstätte auch über die Entfernungspauschale

hinaus steuermindernd zum Abzug gebracht werden. Liegt kein öffent-

liches  Verkehrsmittel  vor,  darf  maximal  die  Entfernungspauschale  ab-

gezogen werden,  auch wenn die tatsächlichen Taxikosten deutlich hö-

her waren.

Der Begriff des ,,öffentlichen Verkehrsmittels" ist im Einkommensteuer-

gesetz  leider  nicht  definiert  und  in  der  erstinstanzlichen  Rechtspre-

chung  war  keine  Einigkeit  zu  sehen.  Die  einen  bezeichneten  ein  Taxi

selbstverständlich als öffentliches Verkehrsmittel, die anderen vernein-

ten  dies  vehement.  Das  Machtwort  hat  nun  der  BFH  mit  Urteil  vom

9.6.2022  (Az:  VI  R  26/20)  gesprochen.  Leider  ist  ein  Taxi  kein  öffentli-

ches  Verkehrsmittel.  Aufwendungen  für  Fahrten  zwischen  Wohnung

und erster Tätigkeitsstätte mit einem Taxi können daher lediglich in Hö-

he  der  Entfernungspauschale  als  Werbungskosten  in  Ansatz  gebracht

werden.

Vielleicht dann doch lieber wieder mit dem Taxi nach Paris!

In diesem Sinne wünschen wir Ihnen eine informative Lektüre

Voß & Linnemann

Gewerbepark Grüner Weg 32, 59269Beckum

Telefon: 02521-827260 | Telefax: 02521-8272630

www.voss-linnemann.de | info@voss-linnemann.de
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Alle
Steuerzahler

Termine: Steuern und Sozialversicherung

10.02.

Umsatzsteuer
Lohnsteuer
Kirchensteuer zur Lohnsteuer

Die dreitägige Zahlungsschonfrist  endet  am 14.02.  für  den Eingang der
Zahlung.

15.02.

Gewerbesteuer
Grundsteuer

Die dreitägige Zahlungsschonfrist  endet  am 20.02.  für  den Eingang der
Zahlung.

Zahlungen  per  Scheck  gelten  erst  drei  Tage  nach  Eingang  des  Schecks
bei  der  Finanzbehörde  (Gewerbesteuer  und  Grundsteuer:  bei  der  Ge-
meinde- oder Stadtkasse) als rechtzeitig geleistet. Um Säumniszuschläge
zu  vermeiden,  muss  der  Scheck  spätestens  drei  Tage  vor  dem  Fällig-
keitstag vorliegen.

Fälligkeit der Sozialversicherungsbeiträge Februar 2023

Die  Beiträge  sind  in  voraussichtlicher  Höhe  der  Beitragsschuld  spätes-
tens  am  drittletzten  Bankenarbeitstag  eines  Monats  fällig.  Für  Februar
ergibt sich demnach als Fälligkeitstermin der 24.02.2023.

Energiepreispauschale: Finanzgerichte sind zuständig

Wer sich mit seinem Arbeitgeber über die Auszahlung der Energiepreis-
pauschale  streitet,  muss  dies  vor  dem  Finanzgericht  (FG)  tun.  Dies  hat
das  Arbeitsgericht  (AbG)  Lübeck  entschieden  und  ein  bei  ihm anhängi-
ges Verfahren an das schleswig-holsteinische FG verwiesen.

Die Klägerin verlangt von ihrem Arbeitgeber die Auszahlung der Energie-
preispauschale  und  zwar  mit  Klage  vor  dem  ArbG.  Der  Rechtsweg  zu
den Arbeitsgerichten sei eröffnet. Die Zahlung der Energiepreispauscha-
le setze gemäß § 117 Einkommensteuergesetz (EStG) ein Arbeitsverhält-
nis voraus. Das EStG verpflichte den Arbeitgeber zur Auszahlung der En-
ergiepauschale aus der abzuführenden Lohnsteuer. Insofern sei sie Teil
des Bruttolohnanspruchs.

Zudem richte sich der Anspruch an die Arbeitgeberin und nicht an eine
Steuerbehörde.

Dem ist das ArbG Lübeck nicht gefolgt. Nicht das ArbG, sondern das FG
sei  zuständig.  Die  Arbeitsgerichte  seien  allein  für  bürgerlich-rechtliche
und  nicht  für  öffentlich-rechtliche  Streitigkeiten  zuständig.  Nach  der
Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts sei entscheidend, ob der zur
Klagebegründung vorgetragene Sachverhalt für die aus ihm hergeleitete
Rechtsfolge von Rechtssätzen des bürgerlichen Rechts oder des öffentli-
chen  Rechts  geprägt  wird.  Damit  könne  auch  für  Rechtsstreitigkeiten
zwischen  Arbeitnehmern  und  Arbeitgebern  der  Rechtsweg  zu  den  Fi-
nanzgerichten eröffnet sein.

Der Anspruch auf Zahlung der Energiepreispauschale beruhe auf einem
öffentlich-rechtlichen  Rechtsverhältnis,  führt  das  ArbG  weiter  aus.  Die
Klägerin  verlange  vom  beklagten  Arbeitgeber  die  Erfüllung  öffentlich-
rechtlicher  Pflichten  aus  §  115  Absatz  2  in  Verbindung  mit  §  117  EStG.
Die  Energiepauschale  knüpfe  zwar  an  ein  Arbeitsverhältnis  an,  ihre
rechtliche Grundlage finde sich jedoch nicht in der Arbeitsvertragsbezie-
hung. Der Arbeitgeber erfülle durch die Auszahlung der Energiepauscha-
le  weder  eine  arbeitsvertragliche  Leistungspflicht  noch  eine  ihm  selbst
durch den Gesetzgeber auferlegte Zahlungspflicht. Er fungiere allein als
Zahlstelle. Er habe die Zahlung der Energiepauschalen nicht aus eigenen
Mitteln zu bestreiten.

Der Rechtsweg zu den Finanzgerichten sei eröffnet (§ 33 Absatz 1 Nr. 1
Finanzgerichtsordnung).  Es  handele  sich  um  eine  öffentlich-rechtliche
Streitigkeit über eine Abgabenangelegenheit, so das ArbG. Aus § 120 Ab-
satz 1 EStG folge, dass der Gesetzgeber die Regelungen zur Energiepau-
schale entsprechend den für Steuervergütungen geltenden Vorschriften
der Abgabenordnung behandelt wissen will.

Gegen den Verweisungsbeschluss ist  laut FG sofortige Beschwerde ein-
gelegt worden.

ArbG Lübeck, Beschluss vom 01.12.2022, 1 Ca 1849/22, nicht rechtskräf-
tig

Steuerpolitik und Entlastungspakete:
Steuer-Gewerkschaft übt Kritik

Der Bundesvorsitzende der Deutschen Steuer-Gewerkschaft (DSTG), Flo-
rian Köbler, wirft der Bundesregierung vor, Gesetze "für kurzfristige Um-
verteilungszwecke" zu missbrauchen.

In  einem Interview mit  der  Zeitung "Welt  am Sonntag"  übte  Köbler  am
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08.01.2023  scharfe  Kritik  an  der  Steuerpolitik  der  Bundesregierung  in
Zusammenhang  mit  den  Entlastungspaketen:  "Es  ist  erschreckend,  auf
welch unverantwortliche Weise die Politik  ins  Steuerrecht  eingreift,  nur
weil sie nicht weiß, wie sie den von ihr gewünschten sozialen Ausgleich
bei den Staatshilfen sonst hinbekommen soll!"

Die Besteuerung der Gaspreisbremse hält Köbler für verfassungswidrig.
Denn  es  handele  sich  nicht  um  klassische  Einkünfte  des  Einkommen-
steuerrechts. Derartige Steuerideen, die in den vergangenen Wochen oft
vom  Bundeswirtschaftsministerium  entwickelt  worden  seien,  passten
nicht  zur  Systematik  des  Steuerrechts.  Köbler  forderte  daher,  dass  die
Steuerpolitik künftig wieder dort gemacht werde, wo die Steuerexperten
arbeiteten: im Bundesfinanzministerium.

Auch  den  Vorschlag  des  Sachverständigenrats  der  Bundesregierung,
den Spitzensteuersatz zu erhöhen, lehnte Köbler ab: "Wer Steuergesetze
für kurzfristige Umverteilungszwecke missbraucht, muss sich nicht wun-
dern,  wenn  die  Bereitschaft  schwindet,  überhaupt  Steuern  zu  zahlen",
warnte er.

Angesichts  des  erwarteten  Fachkräftemangels  in  der  Steuerverwaltung
forderte  Köbler  eine  Vereinfachung  der  Gesetze:  "Ich  gehe  davon  aus,
dass bis zum Jahr 2030 rund 40.000 der aktuell 120.000 Stellen in den Fi-
nanzämtern aus Altersgründen neu besetzt werden müssen. Woher die
Menschen kommen sollen, ist mir ein Rätsel." Daher führe kein Weg dar-
an vorbei,  mehr Steuererklärungen automatisiert zu bearbeiten. "Dafür
müssen  wir  nicht  nur  sehr  viel  mehr  Geld  in  die  Digitalisierung  und  in
künstliche Intelligenz stecken, wir brauchen auch ein einfacheres Steuer-
recht",  sagte  Köbler.  Würden  beispielsweise  Pauschalen  für  Werbungs-
kosten und der Sparer-Pauschbetrag deutlich erhöht,  entfielen die auf-
wendigen Einzelnachweise.  Köblers  Vision:  "Wir  sollten  dahin  kommen,
dass  normale  Arbeitnehmerinnen  und  Arbeitnehmer  grundsätzlich  kei-
ne Einkommensteuererklärung mehr machen müssen."

Deutsche Steuer-Gewerkschaft, PM vom 09.01.2023

DSGVO-Verstöße: Für mögliche
Schadenersatzansprüche gegen Finanzbehörden
Finanzrechtsweg eröffnet

Für  die  Geltendmachung  von  Schadenersatzansprüchen  gegen  Finanz-
behörden  wegen  behaupteter  Verstöße  gegen  die  Datenschutz-Grund-
verordnung  (DSGVO)  ist  der  Finanzrechtsweg  gegeben.  Dies  hat  der
Bundesfinanzhof (BFH) entschieden.

Nach § 32i Absatz 2 Satz 1 Abgabenordnung (AO) sei für Klagen der be-

troffenen Person hinsichtlich der  Verarbeitung personenbezogener Da-
ten  gegen  Finanzbehörden  wegen  eines  Verstoßes  gegen  datenschutz-
rechtliche  Bestimmungen im Anwendungsbereich  der  DSGVO oder  der
darin  enthaltenen  Rechte  der  betroffenen Person  der  Finanzrechtsweg
gegeben.

Nach Artikel 82 Absatz 1 DSGVO habe jede Person, der wegen eines Ver-
stoßes  gegen  diese  Verordnung  -  mithin  die  DSGVO  -  ein  materieller
oder immaterieller Schaden entstanden ist, Anspruch auf Schadenersatz
gegen den Verantwortlichen oder gegen den Auftragsverarbeiter.

Eine  Klage  auf  Schadenersatz  nach  Artikel  82  Absatz  1  DSGVO sei  eine
Klage "hinsichtlich der Verarbeitung personenbezogener Daten ... wegen
eines Verstoßes gegen datenschutzrechtliche Bestimmungen im Anwen-
dungsbereich der [DSGVO]" im Sinne des § 32i Absatz 2 Satz 1 Alt. 1 AO,
so der BFH.

Die Wendungen in Artikel 82 Absatz 1 DSGVO einerseits ("Verstoß gegen
diese  Verordnung")  und in  §  32i  Absatz  2  Satz  1  Alt.  1  AO andererseits
("Verstoß gegen datenschutzrechtliche Bestimmungen im Anwendungs-
bereich der DSGVO")  seien gleichbedeutend.  Denn die DSGVO enthalte
nur datenschutzrechtliche Bestimmungen.

Die  Schadenersatzklage  sei  auch  eine  Klage  "hinsichtlich  der  Verarbei-
tung  personenbezogener  Daten  ...",  wie  es  der  erste  Satzteil  des  §  32i
Absatz 2 Satz 1 Alt. 1 AO erfordert. Nach Artikel 4 Nr. 2 DSGVO sei "Ver-
arbeitung"  jeder  mit  oder  ohne  Hilfe  automatisierter  Verfahren  ausge-
führte Vorgang oder jede solche Vorgangsreihe im Zusammenhang mit
personenbezogenen  Daten.  Der  Begriff  umfasse,  wie  die  folgende  bei-
spielhafte  Aufzählung  verdeutliche,  jeglichen  Umgang  mit  Daten.  Ein
Verstoß  gegen  die  DSGVO,  wie  ihn  Artikel  82  DSGVO  verlangt,  sei  des-
halb ohne Verarbeitung nicht denkbar, so der BFH.

Auch aus verfassungsrechtlichen Gründen ergebe sich keine Zuständig-
keit  der  ordentlichen  Gerichte  für  den  streitigen  Schadenersatzan-
spruch. Es handele sich nicht um einen Amtshaftungsanspruch im Sinne
des Artikels 34 Satz 1 Grundgesetz.

Bundesfinanzhof, Beschluss vom 28.06.2022, II B 92/21
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Unternehmer

Vorsteuerabzug: Verfahren bei unbestimmten und
unvollständigen Angaben in Rechnung

Sind  die  Angaben  in  einer  Rechnung  nicht  in  so  hohem  Maße  unbe-
stimmt,  unvollständig  oder  unzutreffend,  dass  sie  fehlenden  Angaben
gleichstehen, ist das Finanzamt daran gehindert, das Recht auf Vorsteu-
erabzug allein deshalb zu verweigern, weil die Rechnung, die der Steuer-
pflichtige besitzt,  nicht ordnungsgemäß ist,  sofern es über alle notwen-
digen Informationen verfügt,  um zu prüfen,  ob die  materiellen Voraus-
setzungen  für  die  Ausübung  des  Rechts  auf  Vorsteuerabzug  vorliegen.
Dies hat der Bundesfinanzhof (BFH) entschieden.

Die Klägerin hatte 1992 ohne Beanstandung durch das beklagte Finanz-
amt den Vorsteuerabzug aus Rechnungen in  Anspruch genommen,  die
zwar  Angaben  zum  Leistungsempfänger  enthielten,  die  aber  entweder
fehlerhaft  oder  unvollständig  waren.  Ihr  gingen  in  2014  (Streitjahr)  be-
richtigte Rechnungen zu, die sie als Leistungsempfängerin nunmehr zu-
treffend bezeichneten. Daher machte sie geltend, dass sie aufgrund der
Rechnungsberichtigungen für  das Streitjahr  erstmals  zum Vorsteuerab-
zug berechtigt sei.

Das Finanzamt folgte dem nicht. Auch die Klage zum Finanzgericht (FG)
hatte  keinen  Erfolg.  Nach  dem  Urteil  des  FG  waren  die  in  1992  ausge-
stellten Rechnungen berichtigungsfähig, da sie Angaben zum Leistungs-
empfänger enthielten, die nicht in so hohem Maße unbestimmt, unvoll-
ständig  oder  unzutreffend  waren,  dass  sie  fehlenden  Angaben  gleich-
standen. Zudem komme die Anwendung einer finanzbehördlichen Über-
gangsregelung nicht in Betracht, da sie den Vorsteuerabzug aus den ur-
sprünglichen  Rechnungen  bereits  in  1992  erlangt  habe.  Rückzahlungs-
beträge aufgrund geänderter Festsetzungen seien nicht entrichtet wor-
den.

Hiergegen wendet sich die Klägerin mit ihrer Nichtzulassungsbeschwer-
de. Laut BFH ist die Beschwerde jedenfalls unbegründet. Zunächst habe
die Rechtssache keine grundsätzliche Bedeutung. Die Beschwerde werfe
zwar  die  abstrakte  Rechtsfrage  auf,  ob  die  zutreffenden  Angaben  zum
Leistungsempfänger eine fundamentale Angabe einer Rechnung darstel-
len, sodass keine rückwirkende Berichtigung einer in dieser Hinsicht feh-
lerhaften Rechnung in Betracht kommt. Diese Rechtsfrage sei jedoch im
Streitfall nicht zu klären.

Das  FG  habe  seine  Entscheidung  insbesondere  damit  begründet,  dass
die 1992 ausgestellten Rechnungen berichtigungsfähig waren, da sie An-
gaben zum Leistungsempfänger enthielten, die nicht in so hohem Maße
unbestimmt, unvollständig oder unzutreffend waren, dass sie fehlenden
Angaben  gleichstanden,  zumal  keine  Verwechselungsgefahr  bestanden

habe. In einem derartigen Fall, in dem die Rechtsprechung des BFH, auf
die sich das FG bei seiner Entscheidung bezogen hat, eine Rückwirkung
der  Rechnungsberichtigung  zulässt  (Urteil  vom  20.10.2016,  V  R  54/14),
seien  zudem  nach  der  Rechtsprechung  des  Europäischen  Gerichtshofs
die nationalen Steuerbehörden daran gehindert, das Recht auf Vorsteu-
erabzug allein deshalb zu verweigern, weil die Rechnung, die der Steuer-
pflichtige besitzt, nicht ordnungsgemäß ist, obwohl diese Behörden über
alle notwendigen Informationen verfügen, um zu prüfen, ob die materi-
ellen Voraussetzungen für die Ausübung dieses Rechts vorliegen (grund-
legend EuGH, Urteil vom 15.09.2016, C-516/14). Eine solche Situation lag
laut  BFH  im  Streitfall  jedenfalls  insoweit  vor,  als  die  Klägerin  den  Vor-
steuerabzug bereits für 1992 zunächst erhalten hatte und fehlende Aus-
übungsvoraussetzungen nach dem Urteil des FG durch die Berichtigung
rückwirkend hergestellt wurden.

Aufgrund dieser Erwägungen liege auch keine Divergenz vor.  Zwar ver-
weise die Klägerin darauf,  dass ein anderes FG entschieden habe, dass
die  Angabe  eines  Unternehmers,  der  nicht  der  tatsächliche  Leistungs-
empfänger  ist,  eine  offensichtlich  unzutreffende  Angabe  sei,  die  nicht
rückwirkend  berichtigt  werden  kann.  Der  geltend  gemachte  Wider-
spruch bestehe indes nicht und somit auch keine Divergenz, so der BFH.
Denn sind Angaben in einer Rechnung zum Leistungsempfänger ausle-
gungsfähig  und  nicht  in  so  hohem  Maße  unbestimmt,  unvollständig
oder  unzutreffend,  dass  sie  fehlenden  Angaben  gleichstehen,  handele
es sich nicht um die Angabe eines Unternehmers, der nicht der tatsächli-
che Leistungsempfänger ist.

Im Übrigen weist der BFH darauf hin, dass es für die Zulassungsgründe
der  grundsätzlichen  Bedeutung  und  der  Divergenz  nicht  darauf  an-
kommt,  ob  das  FG  nach  diesen  Maßgaben  den  von  ihm  zu  beurteilen-
den Einzelfall zutreffend entschieden hat. Sollte dies nicht der Fall sein,
handele  es  sich  um  einen  für  diese  Zulassungsgründe  unbeachtlichen
materiell-rechtlichen Rechtsfehler des FG.

Bundesfinanzhof, Beschluss vom 14.11.2022, XI B 105/21

Umsatzsteuerbescheid an GbR kann auch nur an
einen der Gesellschafter ergehen

Der  an  eine  Gesellschaft  bürgerlichen  Rechts  (GbR)  übermittelte  Um-
satzsteuerbescheid ist  hinreichend bestimmt,  wenn er an einen Gesell-
schafter  mit  dem Zusatz  "für  GbR ..."  ergeht  und sich  aus  dem Steuer-
fahndungsbericht die einzelnen Gesellschafter der aus Sicht der Behör-
de  bestehenden  Gesellschaft  ergeben.  Dies  hat  das  Finanzgericht  (FG)
Schleswig-Holstein entschieden.

6



Schaufenster Steuern 

Im  Rahmen  von  Ermittlungen  der  Steuerfahndungsstelle  und  des  Zoll-
fahndungsamtes  hatte  sich  die  Finanzbehörde  auf  den  Standpunkt  ge-
stellt,  dass  insgesamt  vier  Personen  eine  GbR  bildeten  und  in  diesem
Rahmen  Umsätze  aus  dem  Vertrieb  von  Waren  erzielten.  Die  Umsatz-
steuerbescheide  wurden  nebst  Bericht  an  die  Personen  versandt,  die
nach  Auffassung  der  Finanzbehörde  der  GbR  zugehörig  waren.  Unter-
halb des Empfängerfeldes, in dem Adressat und Adresse aufgeführt wa-
ren,  befand  sich  dabei  der  Zusatz:  "Für  Ges.  bürgerlichen  Rechts  (...)
Festsetzung und Abrechnung".  Die einzelnen Namen der Personen, die
nach Auffassung der Behörde die Gesellschafter der GbR waren, fanden
sich dort nicht.

Der Anwalt zweier Gesellschafter legte dagegen Einspruch ein. Wörtlich
hieß es dort: "In obiger Angelegenheit zeige ich an, dass mich Frau C (be-
ziehungsweise im anderen Einspruch: Herr B), mit der Wahrnehmung ih-
rer (beziehungsweise seiner) Interessen beauftragt hat. Meine Vollmacht
füge ich anliegend bei. Namens und im Auftrage meiner Mandantin (be-
ziehungsweise meines Mandanten) lege ich hiermit gegen die im Betreff
näher bezeichneten Steuerbescheide Einspruch ein. (...)." Nach erfolglo-
sem Einspruch erhoben Frau C, Herr B und die GbR Klage.

Das  Gericht  entschied,  dass  die  Bescheide  aufgrund  der  Bezugnahme
auf  den  ihnen  beigefügten  Bericht  hinreichend  bestimmt  waren.  Eine
Nichtigkeit folge auch nicht aus dem Einwand der Kläger, dass es gar kei-
ne GbR gegeben habe; dies könne allenfalls zur Rechtswidrigkeit führen.
Die Klage der beiden Gesellschafter C und B sei jedoch unzulässig, weil
umsatzsteuerlich  allein  die  GbR  Inhaltsadressat  sei.  Die  Klage  der  GbR
wiederum habe keinen Erfolg, weil diese keinen Einspruch eingelegt ha-
be.  Insoweit  sei  erforderlich,  dass  der  Einspruch im Namen der  Gesell-
schaft  nach  §§  709  Absatz  1,  714  Bürgerliches  Gesetzbuch  und  zudem
grundsätzlich  durch  alle  Gesellschafter  gemeinschaftlich  erhoben  wer-
de.  Hier  habe  der  Anwalt  jedoch  nur  im  Namen  der  Gesellschafter  ge-
handelt  -  eine andere Auslegung sei  im Einzelfall  nicht  angezeigt  gewe-
sen.

Finanzgericht  Schleswig-Holstein,  Urteil  vom  07.07.2022,  4  K  122/20,
rechtskräftig

7



Februar 2023

Kapital-
anleger

Übernahme der Postbank durch Deutsche Bank:
Streit um Übernahmeangebot für Aktien geht in die
nächste Runde

Der  Streit  um  die  Übernahme  der  Postbank  durch  die  Deutsche  Bank
und - damit verbunden - um die Höhe des Übernahmeangebots, das die
Deutsche Bank Aktionären der Postbank gemacht hat, geht in die nächs-
te Runde. Der Bundesgerichtshof (BGH) hat die Verfahren jeweils an das
Berufungsgericht  zurückverwiesen.  Die  Berufungsgerichte  hatten zuvor
die Klagen der Aktionäre abgewiesen.

Die Kläger der beiden Verfahren hielten Aktien der Postbank. Die beklag-
te Deutsche Bank veröffentlichte am 07.10.2010 ein Übernahmeangebot
nach  §  29  Absatz  1  des  Wertpapiererwerbs-  und  Übernahmegesetzes
(WpÜG) zum Preis von 25 Euro je Aktie, das die Kläger annahmen. Diese
meinen, die Beklagte hätte 57,25 Euro je Aktie als angemessene Gegen-
leistung anbieten müssen und verlangen Zahlung des Differenzbetrags.

Die Deutsche Bank schloss am 12.09.2008 mit der Deutschen Post einen
Vertrag  ("Ursprungsvertrag")  über  den Erwerb einer  Minderheitsbeteili-
gung an der Postbank von 29,75 Prozent zum Preis von 57,25 Euro pro
Aktie.  Zusätzlich  wurden wechselseitige  Optionen über  Aktienpakete  in
Höhe  von  18  Prozent  (Erwerbsoption  zu  55  Euro  je  Aktie)  beziehungs-
weise 20,25 Prozent plus einer Aktie (Veräußerungsoption zu 42,80 Euro
je  Aktie)  vereinbart.  Nachdem Deutsche Bank und Deutsche Post  Ende
Dezember 2008 aufgrund veränderter Marktbedingungen zunächst ver-
einbart hatten, den Vollzug der ursprünglichen Erwerbsvereinbarung zu
verschieben,  schlossen sie  am 14.01.2009 eine Nachtragsvereinbarung,
nach der der Erwerb der Postbank in drei Schritten erfolgen sollte.

Zunächst sollte die Deutsche Bank 50 Millionen Aktien (22,9 Prozent des
Grundkapitals  der  Postbank)  zum  Preis  von  23,92  Euro  je  Aktie  erwer-
ben,  sodann 60 Millionen Aktien (27,4 Prozent des Grundkapitals)  über
eine Pflichtumtauschanleihe mit Fälligkeit zum 25.02.2012 zum Preis von
45,45 Euro je Aktie und schließlich 26.417.432 Aktien (12,1 Prozent des
Grundkapitals)  aufgrund  wechselseitiger  Optionen  (48,85  Euro  je  Aktie
für  die  Erwerbsoption  und  49,42  Euro  je  Aktie  für  die  Verkaufsoption).
Die  Optionen  sollten  zwischen  dem  28.02.2012  und  dem  25.02.2013
ausgeübt werden können. Die Deutsche Post verpfändete im Dezember
2008  und  Januar  2009  Aktien  der  Postbank  an  die  Beklagte,  um  deren
Ansprüche aus den getroffenen Vereinbarungen und einer von der Be-
klagten  geleisteten  Sicherheit  in  Höhe  von  3,1  Milliarden  Euro  zu  si-
chern.

Die  Kläger  meinen,  die  Deutsche  Bank  hätte  schon  aufgrund  des  Ur-
sprungsvertrags  ein  Pflichtangebot  zu  einem  Preis  von  57,25  Euro  pro

Aktie  veröffentlichen  müssen,  weil  dieser  Vertrag  zu  einem  Kontroll-
erwerb der Beklagten gemäß § 29 Absatz 2 WpÜG geführt habe.

In  beiden  Verfahren  hatten  die  Klagen  in  der  Berufungsinstanz  keinen
Erfolg.  Der  BGH hat  auf  die  Revisionen der  Kläger  die  Berufungsurteile
aufgehoben und die Sachen zurückverwiesen. Die Kläger könnten einen
Anspruch  auf  weitere  Zahlung  haben,  wenn  die  Beklagte  bereits  auf-
grund der zwischen dem 12.09.2008 bis Ende Februar 2009 geschlosse-
nen  Vereinbarungen  verpflichtet  gewesen  wäre,  den  Aktionären  der
Deutschen Postbank AG ein Pflichtangebot nach § 35 Absatz 2 WpÜG zu
unterbreiten. Dafür,  so der BGH, komme es darauf an, ob die Beklagte
die Schwelle  von mindestens 30 Prozent  der  Stimmrechte an der  Post-
bank  aufgrund  der  Zurechnung  von  Stimmrechten  aus  den  von  der
Deutschen  Post  gehaltenen  Aktien  gemäß  §  30  WpÜG  überschritt.  Die
den Berufungsurteilen zugrunde liegende Beurteilung, dass die Voraus-
setzungen für eine Zurechnung von Stimmrechten nicht vorliegen, halte
in einigen Punkten einer rechtlichen Prüfung nicht stand.

Soweit die Vereinbarungen Regelungen zur Ausübung der Stimmrechte
aus den Aktien durch die Deutsche Post AG bis zum Vollzug der Transak-
tionen  (so  genannte  Interessenschutzklauseln)  enthielten,  kommt  es
laut BGH für die Zurechnung wegen einer Verhaltensabstimmung durch
eine Verständigung über die Ausübung von Stimmrechten (§ 30 Absatz 2
Satz 1 Halbsatz 1 Fall 1, Satz 2 Fall 1 WpÜG) nicht darauf an, ob eine In-
teressenschutzklausel darauf gerichtet ist, die bestehenden Verhältnisse
bei  der  Zielgesellschaft  im Zeitraum zwischen dem Abschluss und dem
Vollzug eines Kaufvertrags über Aktien der Zielgesellschaft aufrechtzuer-
halten  und/oder  diese  keine  über  die  allgemeine  Leistungstreuepflicht
hinausgehende  Absprache  oder  tatsächliche  Einflussnahme  vorsieht.
Maßgeblich  sei  vielmehr,  ob  die  Regelungen  auf  eine  tatsächliche  und
konkrete Einflussnahme bei der Zielgesellschaft gerichtet waren.

Diese  Voraussetzung  habe  nach  den  getroffenen  Feststellungen  hin-
sichtlich des jeweils ersten Teils der Transaktion, den Erwerb einer Min-
derheitsbeteiligung, nicht vorgelegen. Ob eine Zurechnung unter diesem
Gesichtspunkt  auch  in  einer  Gesamtschau  der  vorgelegten  Verträge  zu
verneinen ist,  könne aufgrund der getroffenen Feststellungen nicht ab-
schließend beurteilt werden. Soweit sich in diesem Zusammenhang Fra-
gen  zur  Auslegung  des  Gemeinschaftsrechts,  namentlich  der  Richtlinie
2004/25/EG  betreffend  Übernahmeangebote  stellen,  hat  der  BGH  von
einer Vorlage an den Europäischen Gerichtshof (EuGH) abgesehen, weil
im jetzigen Verfahrensstadium nicht abzusehen sei, dass es für die Ent-
scheidung  des  Rechtsstreits  auf  eine  Antwort  des  EuGH  zur  Auslegung
des Gemeinschaftsrechts ankommen wird.

Eine Zurechnung von Stimmrechten komme weiter unter dem Gesichts-
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punkt in Betracht, dass die Deutsche Post die Aktien der Postbank nach
den Vereinbarungen bereits für Rechnung der Beklagten gehalten hat (§
30  Absatz  1  Satz  1  Nr.  2  WpÜG).  Das  Berufungsgericht  habe  hierzu
rechtsfehlerhaft angenommen, dass die Voraussetzungen einer Zurech-
nung  nicht  vorliegen,  weil  die  Dividendenchance  aus  den  betreffenden
Aktien bei  der Deutschen Post verblieben sei.  Die gebotene Gesamtbe-
trachtung unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten spreche unter Berück-
sichtigung der getroffenen Feststellungen nicht gegen, sondern für den
Übergang der Dividendenchance auf die Beklagte.

Die Entscheidung des Berufungsgerichts im Verfahren II ZR 14/21 erwei-
se sich auch nicht teilweise im Ergebnis als richtig, weil die Ansprüche ei-
niger Kläger verjährt seien, hebt der BGH hervor. Der geltend gemachte
Anspruch unterliege der regelmäßigen Verjährungsfrist  von drei  Jahren
nach §§ 195, 199 Bürgerliches Gesetzbuch. Eine Klageerhebung sei den
betreffenden  Klägern  allerdings  wegen  der  rechtlichen  Unsicherheiten
über  das  Bestehen eines  Anspruchs jedenfalls  vor  dem Urteil  des  BGH
vom 29.07.2014 (II ZR 353/12) nicht zumutbar gewesen.

Bundesgerichtshof, Urteile vom 13.12.2022, II ZR 9/21 und II ZR 14/21

Investmentertrag der Vorabpauschale: Basiszins zu
Berechnung bekannt gegeben

Der  Anleger  eines  Investmentfonds  hat  als  Investmentertrag  unter  an-
derem  die  Vorabpauschale  nach  §  18  Investmentsteuergesetz  (InvStG)
zu versteuern (§ 16 Absatz 1 Nummer 2 InvStG). Die Vorabpauschale für
2023 gilt gemäß § 18 Absatz 3 InvStG beim Anleger als am ersten Werk-
tag des folgenden Kalenderjahres - also am 02.01.2024 - zugeflossen.

Die Vorabpauschale für 2023 ist nach Angaben des Bundesfinanzminis-
teriums (BMF) unter Anwendung des Basiszinses vom 02.01.2023 zu er-
mitteln. Der Basiszins sei gemäß § 18 Absatz 4 InvStG aus der langfristig
erzielbaren  Rendite  öffentlicher  Anleihen  abzuleiten.  Dabei  sei  auf  den
Zinssatz  abzustellen,  den  die  Deutsche  Bundesbank  anhand  der  Zins-
strukturdaten  jeweils  auf  den  ersten  Börsentag  des  Jahres  errechnet.
Das BMF müsse den maßgebenden Zinssatz  im Bundessteuerblatt  ver-
öffentlichen.

Es hat nun gemäß § 18 Absatz 4 Satz 3 InvStG den Basiszins zur Berech-
nung  der  Vorabpauschale  bekannt  gegeben,  der  aus  der  langfristig  er-
zielbaren Rendite öffentlicher Anleihen abgeleitet ist. Die Deutsche Bun-
desbank habe hierfür auf den 02.01.2023 anhand der Zinsstrukturdaten
einen  Wert  von  2,55  Prozent  für  Bundeswertpapiere  mit  jährlicher  Ku-
ponzahlung und einer Restlaufzeit von 15 Jahren errechnet.

Bundesfinanzministerium,  Schreiben  vom  04.01.2023,  IV  C  1  -  S
1980-1/19/10038 :007
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Immobilien-
besitzer

Anteiliger Kaufpreis für einen Garten ist nicht in den
Aufgabegewinn einzubeziehen

Ein auf den Garten eines gemischt genutzten Grundstücks entfallender
anteiliger Kaufpreis ist nicht in den Aufgabegewinn eines Architektenbe-
triebs einzubeziehen. Dies hat das Finanzgericht (FG) Münster entschie-
den.

Die  Klägerinnen sind  Erben eines  Architekten,  der  sein  Büro  in  seinem
ansonsten  zu  Wohnzwecken  genutzten  Einfamilienhaus  unterhielt.  Das
Büro umfasste  22,62  Prozent  der  Wohnfläche.  Zum Grundstück  gehört
ein circa 150 Quadratmeter großer Garten, der 1995 komplett ausgekof-
fert  und mit  teuren Gewächsen ausgestattet  worden war.  Im Streitjahr
2014 veräußerte der Erblasser das Grundstück für 850.000 Euro und er-
klärte kurze Zeit später die Betriebsaufgabe. Nach dem notariellen Ver-
trag  sollten  vom  Kaufpreis  70.000  Euro  auf  den  Grund  und  Boden,
680.000 Euro auf das Gebäude und 100.000 Euro auf den Garten entfal-
len.

Das Finanzamt berechnete 22,62 Prozent des Gesamtkaufpreises in den
Aufgabegewinn des Architektenbetriebes ein. Entgegen der Einkommen-
steuererklärung,  in  der  lediglich  der  anteilige  Kaufpreis  für  Grund  und
Boden und Gebäude (750.000 Euro) angegeben worden war, sei für den
Garten kein Abzug vorzunehmen. Es handele sich um kein selbstständi-
ges  Wirtschaftsgut.  Ferner  betrage  der  Wert  des  Gartens  nach  einem
Gutachten des Bausachverständigen lediglich circa 30.000 Euro.

Demgegenüber waren die Klägerinnen der Auffassung, dass der Garten
nicht  einzubeziehen  sei,  weil  dieser  nur  vom  Wohnbereich  des  Gebäu-
des aus genutzt werden könne. Die Aufteilung des Kaufpreises aus dem
notariellen Vertrag sei zu übernehmen, da der Erwerber bereit gewesen
sei, einen entsprechenden Preis für den Garten zu zahlen.

Die Klage hatte in vollem Umfang Erfolg. Das FG Münster ist der Auffas-
sung  der  Klägerinnen  gefolgt,  wonach  der  anteilige  Kaufpreis  für  den
Garten nicht in den Aufgabegewinn einzubeziehen ist.

Die Gartenanlage sei steuerlich als selbstständiges Wirtschaftsgut anzu-
sehen, auch wenn sie zivilrechtlich mit dem Grund und Boden und dem
Gebäude eine Einheit bilde. Der Garten weise keinen Zusammenhang zu
den  dem  Betriebsvermögen  des  Erblassers  zugeordneten  Büroflächen
auf. Er sei von den im Dachgeschoss befindlichen Büroflächen nicht zu-
gänglich gewesen und ausschließlich privat genutzt worden. Da der Gar-
ten  besonders  aufwändig  hergestellt  beziehungsweise  vom  Erblasser
umfangreich  umgestaltet  worden  sei,  sei  er  vom  "nackten"  Grund  und
Boden zu unterscheiden.

Die von den Vertragsparteien im Kaufvertrag vorgenommene Kaufpreis-
aufteilung sei zugrunde zu legen. Es bestünden keine Anhaltspunkte da-
für,  dass  diese  Aufteilung  nur  zum  Schein  bestimmt  worden  sei.  Der
dem Garten zugewiesene Anteil  von 100.000 Euro sei aufgrund der be-
sonderen Ausstattungselemente wirtschaftlich vertretbar.

Finanzgericht Münster, Urteil vom 18.10.2022, 2 K 3203/19 E

Bewertung eines Miteigentumsanteils:
Marktanpassungsabschlag vorzunehmen

Bei der Bewertung eines Miteigentumsanteils an einem Grundstück für
Erbschaftsteuerzwecke  ist  vom  anteiligen  Verkehrswert  des  Grund-
stücks  ein  Marktanpassungsabschlag  vorzunehmen,  der  die  niedrigere
Verkehrsfähigkeit  eines Miteigentumsanteils  abbildet.  Dies  stellt  das  Fi-
nanzgericht (FG) Münster klar.

Der Kläger erwarb im Wege eines Vermächtnisses einen hälftigen Mitei-
gentumsanteil an einem Grundstück. Aus einem von ihm auf den Bewer-
tungsstichtag eingeholten Wertgutachten des Gutachterausschusses für
Grundstückswerte ergibt sich ein Verkehrswert für das gesamte Grund-
stück von 150.000 Euro (Bodenwert abzüglich Abrisskosten) und ein Ver-
kehrswert für den hälftigen Miteigentumsanteil von 60.000 Euro. Im Gut-
achten wird ausgeführt,  dass  vom hälftigen Verkehrswert  im Wege der
Marktanpassung  ein  Abschlag  vorzunehmen  sei,  weil  der  Erwerb  eines
Miteigentumsanteils  für  Dritte  mit  erheblichen  Risiken  verbunden  sei.
Diesen Abschlag bezifferte der Gutachterausschuss wegen Erfahrungen
aus  Zwangsversteigerungsverfahren  und  Beleihungswertgrenzen  von
Banken mit etwa 20 Prozent.

Das Finanzamt erkannte den Abschlag nicht an und stellte den Grundbe-
sitzwert für den Miteigentumsanteil  auf 75.000 Euro fest,  da die Markt-
gängigkeit eines Miteigentumsanteils bei der Bewertung nicht zu berück-
sichtigen sei.

Der  hiergegen  erhobenen  Klage  hat  das  FG  Münster  vollumfänglich
stattgegeben und den durch Vermächtnis erworbenen Miteigentumsan-
teil für Erbschaftsteuerzwecke mit 60.000 Euro bewertet. Der Kläger ha-
be  den  Nachweis  gemäß  §  198  Satz  1  Bewertungsgesetz  (BewG)  er-
bracht, dass der gemeine Wert des Miteigentumsanteils niedriger sei als
der nach §§ 182 ff. BewG ermittelte (Bedarfs-)Wert.

Das  Gesetz  beschränke  sich  nicht  auf  den  Nachweis  eines  niedrigeren
gemeinen Werts des Volleigentums, sondern lasse auch eine Bewertung
unterhalb des rechnerischen Bruchteils des Werts des Volleigentums zu.
Dies  ergebe  sich  zunächst  aus  dem  Wortlaut,  der  auf  den  gemeinen
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Wert der zu bewertenden wirtschaftlichen Einheit - im Streitfall also den
Miteigentumsanteil - abstelle. Auch nach Sinn und Zweck des § 198 Satz
1  BewG  sollten  sämtliche  wertbeeinflussenden  Umstände  geltend  ge-
macht werden können.

Das vom Kläger eingereichte Sachverständigengutachten sei auch geeig-
net,  den niedrigeren gemeinen Wert  nachzuweisen.  Es  entspreche den
Vorgaben  der  Immobilienwertermittlungsverordnung  (ImmoWertVO)
und sei im Ergebnis plausibel, was hinsichtlich der Ermittlung des Werts
des Volleigentums zwischen den Beteiligten auch nicht streitig sei.

Die modifizierte rechnerische Ableitung des gemeinen Werts des Mitei-
gentumsanteils sei ebenfalls plausibel und nachvollziehbar. Die Berück-
sichtigung  eines  Marktanpassungsabschlags  entspreche  den  Vorgaben
des  §  7  Absatz  2  der  ImmoWertVO.  Für  die  spezielle  Bewertung  eines
Miteigentumsanteils an einem Grundstück lägen keine spezifischen Da-
ten vor, sodass ein marktüblicher Abschlag zu schätzen sei.

Das FG ist  der Begründung des Gutachterausschusses in Bezug auf die
Bewertung  von  Grundstücken  im  Zwangsversteigerungsverfahren  und
auf die Beleihungswertgrenzen von Banken zwar nicht gefolgt, weil nicht
erkennbar sei, dass sich hieraus Rückschlüsse auf den Verkehrswert zie-
hen  ließen.  Allerdings  sei  die  weitere  Begründung,  dass  der  Erwerb  ei-
nes  Miteigentumsanteils  für  Dritte  mit  erheblichen  Risiken  verbunden
sei  und deshalb zu einem geringeren Verkehrswert  führe,  in der Sache
nachvollziehbar, so das FG.

Schon der Umstand, dass die Verwaltung eines gemeinschaftlichen Ge-
genstands  grundsätzlich  allen  Beteiligten  einer  Bruchteilsgemeinschaft
gemeinschaftlich  zusteht,  erfordere  einen  hohen  Abstimmungsbedarf
und berge damit einhergehend ein erhebliches Streitrisiko.  Im Streitfall
komme hinzu,  dass  die  vorhandene Bausubstanz wirtschaftlich wertlos
gewesen  sei.  Eine  wirtschaftlich  sinnvolle  Nutzung  durch  Abriss  und
Neubau hinge maßgeblich von der Mitwirkung der anderen Miteigentü-
mer ab. Die Höhe des Abschlags von 20 Prozent sei nachvollziehbar, weil
der  Gutachterausschuss  einschlägige  Fachliteratur  hierzu  ausgewertet
habe.

Das FG hat die Revision zum Bundesfinanzhof zugelassen.

Finanzgericht  Münster,  Urteil  vom  24.11.2022,  3  K  1201/21  F,  nicht
rechtskräftig

Mietminderung: In einem Altbau darf es ruhig etwas
ziehen und klirren

Sind die Holz-Kastendoppelfenster einer Mietwohnung in einem Altbau
undicht und klirren sie,  so ist  das allein kein Grund für den Mieter,  die
Miete zu mindern.

Ein Mietmangel könne nur dann angenommen werden, wenn Feuchtig-
keit  zum  Beispiel  bei  Starkregen  eindringt  oder  eine  erhebliche  Beein-
trächtigung durch Zugluft besteht. Dazu reichte es in dem konkreten Fall
nicht.

Es sei grundsätzlich nicht als zur Minderung berechtigender Mangel an-
zusehen,  wenn  bei  älteren  Holz-Kastendoppelfenstern  ein  gewisses
Spiel vorhanden ist. Eine komplett luftdichte Verschließung sei nicht ge-
schuldet  und  zudem  kontraproduktiv.  Das  Klirren  von  Fenstern  stelle
grundsätzlich kein Mangel dar - ebenso ein gewisser Wärmeverlust und
eine gewisse Zugluft. Das gelte jedenfalls für einen Altbau.

AmG Berlin-Neukölln, 14 C 75/20

11



Februar 2023

Angestellte

Verjährung von Urlaubsansprüchen: Fristbeginn setzt
Belehrung durch Arbeitgeber voraus

Der  gesetzliche  Anspruch  eines  Arbeitnehmers  auf  bezahlten  Jahresur-
laub unterliegt der gesetzlichen Verjährung. Allerdings beginnt die drei-
jährige Verjährungsfrist erst am Ende des Kalenderjahres, in dem der Ar-
beitgeber  den  Arbeitnehmer  über  seinen  konkreten  Urlaubsanspruch
und  die  Verfallfristen  belehrt  und  der  Arbeitnehmer  den  Urlaub  den-
noch  aus  freien  Stücken  nicht  genommen  hat.  Dies  hat  das  Bundesar-
beitsgericht (BAG) entschieden.

Der  Beklagte  beschäftigte  die  Klägerin  vom  01.11.1996  bis  zum
31.07.2017  als  Steuerfachangestellte  und  Bilanzbuchhalterin.  Nach  der
Beendigung des Arbeitsverhältnisses zahlte der Beklagte an die Klägerin
zur Abgeltung von 14 Urlaubstagen 3.201,38 Euro brutto. Der weiterge-
henden  Forderung  der  Klägerin,  Urlaub  im  Umfang  von  101  Arbeitsta-
gen aus den Vorjahren abzugelten, kam der Beklagte nicht nach.

Während das Arbeitsgericht  die am 06.02.2018 eingereichte Klage -  so-
weit  für  das  Revisionsverfahren  von  Bedeutung  -  abgewiesen  hat,
sprach das Landesarbeitsgericht der Klägerin 17.376,64 Euro brutto zur
Abgeltung weiterer  76  Arbeitstage zu.  Dabei  erachtete  es  den Einwand
des Beklagten, die geltend gemachten Urlaubsansprüche seien verjährt,
für nicht durchgreifend.

Die Revision des Beklagten hatte vor dem BAG keinen Erfolg. Zwar fän-
den die Vorschriften über die Verjährung (§§ 214 Absatz 1, 194 Absatz 1
Bürgerliches Gesetzbuch - BGB) auf den gesetzlichen Mindesturlaub An-
wendung. Die regelmäßige Verjährungsfrist von drei Jahren beginne bei
einer  richtlinienkonformen  Auslegung  des  §  199  Absatz  1  BGB  jedoch
nicht  zwangsläufig  mit  Ende  des  Urlaubsjahres,  sondern  erst  mit  dem
Schluss des Jahres, in dem der Arbeitgeber den Arbeitnehmer über sei-
nen  konkreten  Urlaubsanspruch  und  die  Verfallfristen  belehrt  und  der
Arbeitnehmer den Urlaub dennoch aus freien Stücken nicht genommen
hat.

Das BAG hat damit eigenen Angaben zufolge die Vorgaben des Europäi-
schen  Gerichtshofs  aufgrund  der  Vorabentscheidung  vom  22.09.2022
(C-120/21)  umgesetzt.  Nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs trete
der Zweck der Verjährungsvorschriften, die Gewährleistung von Rechts-
sicherheit, in der vorliegenden Fallkonstellation hinter dem Ziel von Arti-
kel  31 Absatz 2 der EU-Grundrechte-Charta zurück, die Gesundheit des
Arbeitnehmers  durch  die  Möglichkeit  der  Inanspruchnahme  zu  schüt-
zen.  Die  Gewährleistung  der  Rechtssicherheit  dürfe  nicht  als  Vorwand
dienen, um zuzulassen, dass sich der Arbeitgeber auf sein eigenes Ver-
säumnis berufe, den Arbeitnehmer in die Lage zu versetzen, seinen An-

spruch auf bezahlten Jahresurlaub tatsächlich auszuüben. Der Arbeitge-
ber könne die Rechtssicherheit gewährleisten, indem er seine Obliegen-
heiten gegenüber dem Arbeitnehmer nachhole.

Der Beklagte habe die Klägerin nicht durch Erfüllung der Aufforderungs-
und Hinweisobliegenheiten in die Lage versetzt, ihren Urlaubsanspruch
wahrzunehmen.  Die  Ansprüche  seien  deshalb  weder  am  Ende  des  Ka-
lenderjahres (§ 7 Absatz 3 Satz 1 Bundesurlaubsgesetz - BUrlG) oder ei-
nes zulässigen Übertragungszeitraums (§ 7 Absatz 3 Satz 3 BUrlG) verfal-
len, noch habe der Beklagte mit Erfolg einwenden können, der nicht ge-
währte  Urlaub  sei  bereits  während  des  laufenden  Arbeitsverhältnisses
nach Ablauf  von drei  Jahren verjährt.  Den Anspruch auf  Abgeltung des
Urlaubs habe die Klägerin innerhalb der Verjährungsfrist von drei Jahren
erhoben.

Bundesarbeitsgericht, Urteil vom 20.12.2022, 9 AZR 266/20

In der Schweiz ansässige deutsche Arbeitnehmer:
Ausschluss einer Antragsveranlagung zur
Einkommensteuer europarechtswidrig?

Das  Finanzgericht  (FG)  Köln  hat  europarechtliche  Zweifel  daran,  ob  in
der Schweiz ansässigen deutschen Arbeitnehmern eine so genannte An-
tragsveranlagung  zur  Einkommensteuer  in  Deutschland  verwehrt  wer-
den darf. Dies soll nun der Europäische Gerichtshof klären, den das FG
angerufen hat.

Der Kläger ist deutscher Staatsangehöriger und hatte in den Streitjahren
seinen Wohnsitz in der Schweiz. Er erhielt aus der Beschäftigung bei ei-
nem  deutschen  Arbeitgeber  Lohn.  Hierfür  war  er  im  (schweizerischen)
häuslichen  Arbeitszimmer  sowie  im  Außendienst  (auf  deutschem  Ge-
biet) tätig. Ihm entstanden erhebliche Werbungskosten, die er nicht von
seinem  Arbeitgeber  erstattet  bekam.  Im  Lohnsteuerabzugsverfahren
wurde der gesamte Brutto-Arbeitslohn in Deutschland besteuert.

Mit seinen Einkommensteuererklärungen stellte der Kläger einen Antrag
auf Veranlagung zur Einkommensteuer, insbesondere um unter Berück-
sichtigung  seiner  Aufwendungen  eine  Einkommensteuererstattung  zu
erhalten. Zur Begründung führte er aus, der in § 50 Absatz 2 Satz 7 des
Einkommensteuergesetzes  vorgesehene  Ausschluss  des  Antragsrechts
für so genannte Drittländer wie die Schweiz sei europarechtswidrig.

Das Finanzamt sah dagegen die Lohneinkünfte mit dem Steuerabzug als
abgegolten an.  Es  versagte  eine  Anrechnung der  gezahlten Lohnsteuer
auf die Einkommensteuer sowie die Berücksichtigung steuermindernder
Werbungskosten. Hiergegen klagt der Kläger beim Finanzgericht Köln.
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Das  FG  folgt  mit  seinem  Vorlagebeschluss  der  Argumentation  des  Klä-
gers. Es seien keine ausreichenden Rechtfertigungsgründe dafür ersicht-
lich, dass einem in einem Drittland ansässigen deutschen Arbeitnehmer
eine  Antragsveranlagung  und  damit  eine  Einkommensteuererstattung
vorenthalten werden dürfe.  Der  gesetzliche Ausschluss  verstoße gegen
das  von  der  EU  und  der  Schweiz  abgeschlossene  Freizügigkeitsabkom-
men.

Finanzgericht Köln, Beschluss vom 20.09.2022, 15 K 646/20

Doppelte Haushaltsführung verheirateten
Arbeitnehmers: Finanzielle Beteiligung an Kosten der
Lebensführung nachzuweisen

Die für eine doppelte Haushaltsführung erforderliche finanzielle Beteili-
gung an den Kosten der Lebensführung muss bei Fällen mit Auslandsbe-
zug nicht unterstellt  werden, nur weil  der Arbeitnehmer verheiratet ist.
Dies hat das Finanzgericht (FG) Niedersachsen im Fall eines in Deutsch-
land  tätigen,  verheirateten  Arbeitnehmers  klargestellt,  dessen  Ehepart-
ner im Ausland die zuvor als Ehewohnung genutzte Wohnung beibehielt.
Die Finanzverwaltung sei dazu berechtigt, sich in jedem Einzelfall  die fi-
nanzielle  Beteiligung an den Kosten der  Lebensführung nachweisen zu
lassen.

Zu  den  Lebensführungskosten  im  Sinne  des  §  9  Absatz  1  Satz  3  Nr.  5
Satz  3  Einkommensteuergesetz  zählten  insgesamt  diejenigen  Aufwen-
dungen  zur  Gestaltung  des  privaten  Lebens,  die  einen  Haushaltsbezug
aufweisen,  im  Wesentlichen  also  Miet-  und  Hauskosten,  Verbrauchs-
und sonstige Nebenkosten, Aufwendungen für die Anschaffung und Re-
paratur  von  Haushaltsgeräten  und  -gegenständen,  Kosten  für  Lebens-
mittel und Telekommunikationskosten. Kosten für Urlaub, Pkw, Freizeit-
gestaltung, Gesundheitsförderung sowie Kleidung und Ähnliches zählten
nicht zu den Lebenshaltungskosten, so das FG.

Der finanzielle Beitrag an den Kosten der Lebensführung dürfe nicht er-
kennbar  unzureichend  sein,  weshalb  er  oberhalb  einer  Bagatellgrenze
von  zehn  Prozent  der  gesamten  haushaltsbezogenen  Lebensführungs-
kosten liegen müsse.

Das FG hat die Revision gegen sein Urteil zugelassen.

Finanzgericht  Niedersachsen,  Urteil  vom  21.09.2022,  9  K  309/20,  nicht
rechtskräftig

Arbeitsrecht: Eine Bindungsklausel ist ok, aber...

Ermöglicht und bezahlt ein Arbeitgeber seinen Mitarbeitern die Teilnah-
me an beruflichen Weiterqualifizierungen, so kann er im Gegenzug ver-
langen,  dass  die  Beschäftigten  für  eine  bestimmte  Mindestdauer  dem
Arbeitgeber  treu  bleiben  -  andernfalls  sie  verpflichtet  sind,  die  Kosten
für die Weiterbildung ganz oder teilweise zu erstatten.

Allerdings  darf  dabei  die  Bindungsdauer  nicht  beliebig  sein,  sondern
"angemessen und vertretbar".  Außerdem ist  eine solche Bindungsklau-
sel  unwirksam,  die  jedwedes  vorzeitige  Ausscheiden  aus  dem  Arbeits-
verhältnis  (unabhängig  von  dessen  Grund)  mit  einer  Rückzahlungsver-
pflichtung  verknüpft.  Denn  eine  Eigenkündigung  aus  gesundheitlichen
Gründen zum Beispiel dürfe nicht "bestraft" werden.

BAG, 9 AZR 260/21
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Familie und
Kinder

Bürokratieabbau: Familienkasse soll IBAN melden

Öffentliche Leistungen sollen in Zukunft unbürokratisch und schnell  di-
rekt  an  die  Bürger  unbar  ausgezahlt  werden  können.  Für  Kinder  unter
18 Jahren soll die Familienkasse dem Bundeszentralamt für Steuern die
IBAN (International Bank Account Number) übermitteln, auf die das Kin-
dergeld zuletzt ausgezahlt worden sei, heißt es in der Antwort der Regie-
rung  (BT-Drs.  20/4753)  auf  eine  Kleine  Anfrage  CDU/CSU-Fraktion  (BT-
Drs. 20/4459).

Erwachsene  könnten  verschiedene  Konten  unterhalten.  Sie  sollten  da-
her selbst entscheiden, auf welches Konto eine künftige öffentliche Leis-
tung überwiesen werden soll. Man setze darauf, dass diejenigen, die öf-
fentliche  Leistungen  in  Anspruch  nehmen  wollen,  eigenverantwortlich
ihre Kontoverbindungen an das Bundeszentralamt für Steuern übermit-
teln  lassen  würden.  Die  Banken  sollen  dafür  geeignete  Meldewege  be-
reitstellen.

Deutscher Bundestag, PM vom 08.12.2022

Einschulung außerhalb des Schulbezirks nur bei
wichtigem Grund

Der Umstand, dass ein Kind gerne gemeinsam mit seinen Freunden aus
der  zuvor  besuchten  Kindertagesstätte  eingeschult  werden  möchte,  ist
kein  wichtiger  Grund,  der  dem betroffenen Schüler  ausnahmsweise  ei-
nen Anspruch auf Zuordnung zu einer außerhalb seines Schulbezirks lie-
genden Grundschule vermitteln könnte. Dies geht aus einer Eilentschei-
dung des Verwaltungsgerichts (VG) Koblenz hervor.

Der Antragsteller begehrte, vertreten durch seine Eltern, seine Einschu-
lung in einer schulbezirksfremden Grundschule. Zur Begründung mach-
te  er  im  Wesentlichen  geltend,  seine  sozialen  Kontakte  befänden  sich
nahezu ausschließlich im Bereich der Wunschschule, weil er eine im dor-
tigen Ortsteil gelegene Kindertagesstätte besucht habe; er wolle mit sei-
nen Freunden eingeschult werden.

Nachdem die Schulbehörde seinem Begehren nicht  entsprochen hatte,
stellte  der  Antragsteller  beim  VG  Koblenz  einen  Eilantrag.  Dieser  blieb
erfolglos.

Der Kläger habe,  so die Koblenzer Richter,  keinen Anspruch auf Zuwei-
sung  an  die  gewünschte  Grundschule.  Nach  der  geltenden  Rechtslage
besuchten  Schüler  die  Grundschule,  in  deren  Schulbezirk  sie  wohnten.
Eine  Zuweisung  zu  einer  anderen  Grundschule  komme  nur  aus  wichti-
gem pädagogischem oder organisatorischem Grund in Betracht. Ein sol-

cher liege vor, wenn die Nachteile, die ein Schüler beim Besuch der zu-
ständigen Schule zu erleiden hätten, ungleich schwerer wiegen würden
als das öffentliche Interesse an einer sinnvollen Schülerverteilung durch
Beibehaltung der  Schulbezirke.  In  die  Abwägung einzubeziehen sei  der
Auftrag  der  Schule,  zur  Selbstbestimmung  und  zu  eigenverantwortli-
chem Handeln zu erziehen und das Verantwortungsbewusstsein für Na-
tur und Umwelt zu fördern.

Vor diesem Hintergrund sei nicht zu erkennen, so das Gericht, dass die
vom Antragsteller  befürchteten Beeinträchtigungen im sozialen Umfeld
deutlich  gewichtiger  wären  als  das  öffentliche  Interesse  an  der  Einhal-
tung der Grundschulbezirke. So sei schon fraglich, ob der Erhalt von au-
ßerschulischen  Sozialkontakten  in  einem  bestimmten  räumlichen  Um-
feld  vom  Bildungsauftrag  der  Schule  umfasst  sei.  Zudem  komme  es
nach einer Einschulung regelmäßig zu Veränderungen des sozialen Um-
felds, da die Bezugsgruppen nicht konstant blieben.

Der  Wunsch,  mit  Freunden  eingeschult  zu  werden,  rechtfertige  einen
Schulbezirkswechsel  nicht.  Dieser  Wunsch  bestehe  erfahrungsgemäß
bei einer Vielzahl der Erstklässler, könne aber regelmäßig aus tatsächli-
chen  Gründen  nicht  erfüllt  werden.  Für  eine  pädagogische  Notwendig-
keit  zur  Einschulung  des  Antragstellers  mit  seinen  Freunden  sei  nichts
dargelegt.

Gegen  die  Annahme  eines  die  Beschulung  außerhalb  des  Schulbezirks
rechtfertigenden  Grundes  spreche  ferner  der  Schulweg.  Dem  Antrag-
steller  würde  beim  Besuch  der  bevorzugten  Schule  ein  circa  zwei  Kilo-
meter längerer Schulweg teilweise entlang einer Bundesstraße zugemu-
tet,  für  den  er  circa  20  Minuten  länger  bräuchte.  Ein  solcher  Schulweg
sei  nach  den  gesetzlichen  Vorgaben  nicht  zumutbar.  Der  Antragsteller
wäre deshalb darauf angewiesen, dass seine Eltern ihn fahren. Dies wi-
derspreche jedoch dem schulischen Ziel, dass gerade Grundschulkinder
lernen sollten, eigenständig zu agieren sowie Natur und Umwelt zu ach-
ten.

Verwaltungsgericht  Koblenz,  Beschluss  vom 26.08.2022,  4  L  819/22.KO,
rechtskräftig

Kindergeldanspruch: Nur ausgeschlossen, wenn
konkurrierende Ansprüche auf Familienleistungen in
anderem EU-Mitgliedstaat bestehen

Die  Koordinierungsregeln  des  Artikels  68  der  Verordnung  (VO)  Nr.
883/2004  sind  nur  anwendbar  und  können  somit  den  Kindergeldan-
spruch in Deutschland nur ausschließen, wenn tatsächlich konkurrieren-
de Ansprüche auf Familienleistungen in einem anderen EU-Mitgliedstaat
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bestehen. Dies stellt der Bundesfinanzhof (BFH) klar.

Streitig  ist  der  Kindergeldanspruch  des  Klägers  in  der  Zeit  von  August
2017  bis  Januar  2018  für  sein  im  Oktober  1999  geborenes  Kind.  Nach
Aufhebung einer früheren Kindergeldfestsetzung im Juli 2017 stellte der
Kläger, ein polnischer Staatsangehöriger, einen Kindergeldantrag für das
Kind ab August 2017. Diesen lehnte die beklagte Familienkasse ab.

Das Finanzgericht (FG) wies die hiergegen gerichtete Klage ab. Es folgte
der  Auffassung  der  Familienkasse,  dass  im  Streitzeitraum  allenfalls  ein
Anspruch  auf  polnische  Familienleistungen  in  Betracht  komme,  auch
wenn der Kläger nicht nur in Polen, sondern auch in Deutschland einen
Wohnsitz  gehabt  habe.  Denn  der  Kläger  sei  im  Streitzeitraum  in
Deutschland  nicht  erwerbstätig  gewesen,  sondern  habe  Krankengeld
bezogen. Das Kind habe mit seiner Mutter und dem Kläger in Polen ge-
lebt. Gemäß Artikel 68 Absatz 1 Buchst. b iii VO Nr. 883/2004 sei bei Fa-
milienleistungen,  die  nur  durch  den  Wohnort  ausgelöst  würden,  der
Wohnort des Kindes maßgebend. Nach Artikel 68 Absatz 2 Satz 3 VO Nr.
883/2004 müsse in derartigen Fällen für in einem anderen Mitgliedstaat
wohnende Kinder auch kein Differenzkindergeld gewährt werden.

Gegen dieses Urteil wendet sich der Kläger mit der Revision und rügt die
Verletzung materiellen Rechts.  Laut  BFH ist  die Revision begründet.  Sie
führe zur  Aufhebung des  angefochtenen Urteils  und zur  Zurückverwei-
sung  der  nicht  spruchreifen  Sache  an  das  FG  zur  anderweitigen  Ver-
handlung und Entscheidung.

Die Vorentscheidung verletze Bundesrecht (§ 118 Absatz 1 Satz 1 Finanz-
gerichtsordnung). Das FG sei -  wie die Familienkasse - unzutreffend da-
von  ausgegangen,  dass  ein  Familienleistungsanspruch,  der  in  Deutsch-
land  ausschließlich  durch  den  Wohnort  ausgelöst  wird,  nach  Artikel  68
Absatz 2 Sätze 1 und 3 VO Nr. 883/2004 immer dann ausgeschlossen ist,
wenn das Kind im anderen Mitgliedstaat wohnt.  Es habe dabei  überse-
hen,  dass  die  genannten  Vorschriften  den  Anspruch  auf
(Differenz-)Kindergeld  nicht  ausschließen,  wenn  nur  in  Deutschland,
nicht  aber  in  einem  anderen  EU-Mitgliedstaat  ein  Familienleistungsan-
spruch besteht.

Artikel 68 VO Nr. 883/2004 sei nur anwendbar, wenn für denselben Zeit-
raum  und  für  dieselben  Familienangehörigen  Leistungen  nach  den
Rechtsvorschriften  mehrerer  Mitgliedstaaten  zu  gewähren  sind,  betont
der  BFH.  Ergibt  die  Prüfung  der  Kindergeldansprüche  in  Deutschland
und  der  Ansprüche  auf  vergleichbare  Familienleistungen  in  dem  ande-
ren  EU-Mitgliedstaat  (hier:  Polen),  dass  zwar  ein  Anspruch  in  Deutsch-
land,  nicht  aber  in  dem anderen  Mitgliedstaat  besteht,  stünden  Artikel
68 Absatz 2 Sätze 1 und 3 VO Nr. 883/2004 einem vollen Kindergeldan-

spruch in Deutschland nicht entgegen.

Mangels hinreichender Feststellungen des FG könne der BFH nicht ent-
scheiden, ob das Urteil aus anderen Gründen richtig ist oder ob der Klä-
ger  für  die  streitgegenständlichen Monate  oder  einen Teil  davon einen
Kindergeldanspruch hat.  Deswegen hat er die Sache an das FG zurück-
verwiesen.

Bundesfinanzhof, Urteil vom 14.07.2022, III R 14/20
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Arbeit,
Ausbildung &
Soziales

Neues Vormundschafts- und Betreuungsrecht: Mehr
Selbstbestimmung und bessere Qualität

Am 01.01.2023 ist das Gesetz zur Reform des Vormundschafts- und Be-
treuungsrechts in Kraft  getreten. Dieses soll  die Selbstbestimmung von
betreuten  Menschen  und  die  Qualität  der  rechtlichen  Betreuung  stär-
ken, erläutert das Bundesjustizministerium (BMJ).

Die  Reform  sei  die  größte  im  Betreuungsrecht  seit  dessen  Einführung
und der  Abschaffung der  Entmündigung im Jahr  1992.  Das  Gesetz  mo-
dernisiere darüber hinaus das Vormundschaftsrecht.

Laut  BMJ  sagt  das  neue  Betreuungsrecht  ab  dem  01.01.2023,  dass  ein
Betreuer nur bestellt wird, wenn dies erforderlich ist. Das sei dann nicht
der  Fall,  wenn  andere  Hilfen  verfügbar  und  ausreichend  sind.  Zudem
stärke  es  die  Selbstbestimmung  betreuter  Menschen  und  stelle  ihre
Wünsche in  den Mittelpunkt  des Betreuerhandelns.  Der  Betreuer habe
die Angelegenheiten der betreuten Person so wahrzunehmen, dass die-
se  im Rahmen ihrer  Möglichkeiten ihr  Leben nach ihren Wünschen ge-
stalten kann. Weiter stelle das neue Betreuungsrecht klar, dass auch bei
der  Auswahl  des  zu  bestellenden  Betreuers  das  Betreuungsgericht
grundsätzlich die Wünsche der zu betreuenden Person zu berücksichti-
gen hat. Schließlich werde durch die Einführung eines Mindeststandards
für den Zugang zum Betreuerberuf die Qualität der beruflichen Betreu-
ung verbessert.

Bundesjustizministerium, PM vom 30.12.2022

Private Kindertagesstätte darf Betreuungsverträge
ohne Angabe von Gründen kündigen

Eine  private  Kindertagesstätte  darf  Betreuungsverträge  ohne  Angabe
von Gründen kündigen. Dies hat das Landgericht (LG) Koblenz entschie-
den.

Die  Beklagte  betreibt  eine  private  Kindertagesstätte  in  Koblenz,  in  der
die  Kläger  ihre drei  noch nicht  schulpflichtigen Kinder  betreuen ließen.
Nach  dem  zwischen  den  Klägern  und  der  Beklagten  abgeschlossenen
Vertrag steht beiden Seiten das Recht zu, den Betreuungsplatz mit einer
Frist von drei Monaten zu kündigen. Im Oktober 2021 kündigte der Kin-
dergarten  die  Betreuung  für  alle  drei  Kinder  zum  31.01.2022.  Eine  Be-
gründung enthielt das Kündigungsschreiben nicht.

Dagegen  wehrten  sich  die  Eltern  und  verlangten,  dass  die  Betreuung
fortgesetzt werde. Sie vertraten im Prozess vor dem LG die Meinung, ei-
ne Kündigung ohne besonderen Grund sei unzulässig, die Vertragsklau-

sel daher ungültig. Durch die Kündigung werde die Entwicklung der Kin-
der behindert.  Deshalb sei  eine Beendigung der Betreuung nur zumut-
bar, wenn es dafür wichtige Gründe gebe. Gravierende Vorfälle habe es
aber keine gegeben.

Die  beklagte  Kindertagesstätte  hielt  an der  Kündigung fest.  Sie  meinte,
nach dem Vertrag zu einer  Kündigung ohne jede Angabe von Gründen
berechtigt  zu  sein.  Im  Übrigen  sei  das  Verhältnis  insbesondere  zu  der
Mutter der Kinder,  einer verbal aggressiv auftretenden Juristin,  gestört.
Auch die Kinder seien in der Betreuung nicht mehr tragbar gewesen. Auf
Ermahnungen hätten sie teilweise mit Worten wie "Halt dein Maul" und
"Ich  bringe  dich  um"  reagiert.  Auch  verletzten  sie  Erzieherinnen  durch
Schläge, Tritte, Bisse und Haareziehen und terrorisierten andere Kinder.
An einer Zusammenarbeit  mit der Einrichtung seien die Eltern nicht in-
teressiert.  Die  Situation sei  so weit  eskaliert,  dass  schließlich alle  Erzie-
herinnen der Gruppe im Oktober 2021 mit ihrer Kündigung gedroht hät-
ten. Man habe daher keine andere Möglichkeit gesehen, als das Betreu-
ungsverhältnis zu kündigen.

Das  LG  hat  die  Klage  auf  Fortsetzung  der  Betreuung  abgewiesen.  Die
vertragliche  Vereinbarung,  wonach  beide  Seiten  den  Betreuungsplatz
auch ohne Angabe von Gründen mit einer Frist von drei Monaten kündi-
gen können, sei zulässig. Die von der Beklagten ausgesprochene Kündi-
gung sei  daher wirksam. Zwar stelle ein erzwungener Wechsel  des Kin-
dergartens eine erhebliche Belastung für die Kinder dar. Allerdings habe
auch  eine  private  Bildungseinrichtung  ein  verständliches  Interesse,  die
Betreuung  durch  Auswahl  der  Kinder  nach  ihren  Vorstellungen  frei  zu
gestalten.  Das  habe  der  Bundesgerichtshof  für  Privatschulen  bereits
ausdrücklich  so  entschieden.  Es  sei  daher  nicht  zu  beanstanden,  wenn
sich eine private  Kindertagesstätte  in  ihren allgemeinen Vertragsbedin-
gungen dasselbe Recht auf eine ordentliche Vertragskündigung nehme,
das auch den Eltern der Kinder zustehe.

Die Kündigung, erklärte das Gericht weiter, sei hier auch nicht im Einzel-
fall aus besonderen Gründen unzumutbar. Ein Wechsel von Betreuungs-
personen sei zwar immer eine Belastung für die Kinder, komme im Kin-
dergartenalltag aber häufiger vor. Eine außergewöhnliche psychosoziale
Gefährdung der Kinder der Kläger durch einen Wechsel  des Kindergar-
tens sei hier nicht feststellbar. Eine Kündigung sei daher nur dann unzu-
lässig, wenn sie willkürlich sei und daher "Treu und Glauben" widerspre-
che. Das könne hier aber nicht festgestellt werden. Die Kommunikation
zwischen  der  Einrichtung  und  der  Kindesmutter  sei  offensichtlich  pro-
blematisch. Die von der Mutter verfassten Schreiben seien von Vorwür-
fen  und  der  Ankündigung  rechtlicher  Konsequenzen  geprägt.  Es  liege
auf  der  Hand,  dass  diese  schriftliche  Kommunikation  auf  juristischer
Ebene nicht mit  dem in der Einrichtung verfolgten pädagogischen Kon-
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zept einer vertrauensvollen Erziehungspartnerschaft in Einklang zu brin-
gen  sei.  Wenn  die  Kindertagesstätte  sich  vor  diesem  Hintergrund  ent-
scheide, das Vertragsverhältnis zu beenden, sei das jedenfalls nicht will-
kürlich.

Landgericht Koblenz, Urteil vom 24.11.2022, 3 O 37/22, nicht rechtskräf-
tig

«Krankfeiern» auf Party rechtfertigt fristlose
Kündigung

Meldet sich eine Arbeitnehmerin bei ihrem Arbeitgeber für 2 Tage krank
und  nimmt  an  einer  ,,Wild  Night  Ibiza  Party"  teil,  ist  von  einer  vorge-
täuschten Arbeitsunfähigkeit auszugehen. Eine fristlose Kündigung kann
dann gerechtfertigt sein.

Die  Klägerin  war  bei  der  Beklagten  seit  2017  als  Pflegeassistentin  be-
schäftigt.  Sie  war  für  Samstag,  den  02.07.2022,  und  Sonntag,  den
03.07.2022,  zum Spätdienst  eingeteilt.  Für  die  Dienste  meldete  sie  sich
bei  der Beklagten krank.  In dieser Nacht fand im sog.  Schaukelkeller  in
Hennef die White Night Ibiza Party statt, auf der Fotos von der feiernden
Klägerin  entstanden.  Diese  fanden sich  beim WhatsApp-Status  der  Klä-
gerin und auf  der  Homepage des Partyveranstalters.  Die  Beklagte kün-
digte ihr daraufhin fristlos. Hiergegen erhob sie Kündigungsschutzklage.

Mit Urteil vom 16.12.2022 wies das Arbeitsgericht Siegburg die Klage ab.
Die  fristlose  Kündigung  hielt  es  für  gerechtfertigt.  Der  wichtige  Kündi-
gungsgrund  liege  darin,  dass  die  Klägerin  über  ihre  Erkrankung  ge-
täuscht  und  damit  das  Vertrauen  in  ihre  Redlichkeit  zerstört  habe.  Für
die  Kammer stand aufgrund der  Fotos  fest,  dass  sie  am Tage ihrer  an-
geblich bestehenden Arbeitsunfähigkeit bester Laune und ersichtlich bei
bester  Gesundheit  an  der  White  Night  Ibiza  Party  teilgenommen habe,
während  sie  sich  für  die  Dienste  am  02.07.  und  03.07.2022  gegenüber
der Beklagten arbeitsunfähig meldete.  Der Beweiswert der AU-Beschei-
nigung sei damit erschüttert. Die Erklärung der Klägerin sie habe an ei-
ner  2-tägigen  psychischen  Erkrankung  gelitten,  die  vom  Arzt  nachträg-
lich  festgestellt  worden  sei,  glaubte  das  Gericht  der  Klägerin  nicht.  Die
Kammer  ging  davon  aus,  dass  die  Klägerin  die  Neigung  habe,  die  Un-
wahrheit  zu  sagen.  Dies  ergebe sich  bereits  aus  ihren  Einlassungen im
Verfahren. So habe sie eingeräumt, dass sie dem Arbeitgeber gegenüber
am  05.07.2022  mitgeteilt  hat,  sich  wegen  Grippesymptomen  unwohl
und fiebrig gefühlt zu haben. Im Verfahren habe sie dann eine 2-tägige
psychische  Erkrankung vorgetragen,  die  nach genau einem Wochenen-
de  ohne  weitere  therapeutische  Maßnahmen  ausgeheilt  gewesen  sei.
Dies sei schlicht unglaubhaft.

Die Entscheidung ist noch nicht rechtskräftig. Gegen das Urteil kann Be-
rufung beim Landesarbeitsgericht Köln eingelegt werden.

ArbG  Siegburg,  Pressemitteilung  vom  10.01.2023  zum  Urteil  5  Ca
1200/22 vom 16.12.2022 (nrkr)
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Bauen &
Wohnen

Städtebaulicher Vertrag: 30-jähriges
Wiederkaufsrecht einer Gemeinde ist wirksam

Eine Gemeinde verstößt nicht gegen das Gebot angemessener Vertrags-
gestaltung, wenn sie sich bei einem Verkauf von Bauland an einen priva-
ten Käufer im Rahmen eines städtebaulichen Vertrages zu einem markt-
gerechten  Preis  ein  Wiederkaufsrecht  für  den  Fall  vorbehält,  dass  der
Käufer  das  Grundstück  nicht  innerhalb  von  acht  Jahren  mit  einem
Wohngebäude bebaut.

Dies  gilt  laut  Bundesgerichtshof  (BGH)  selbst  dann,  wenn  keine  Aus-
übungsfrist für das Wiederkaufsrecht vereinbart ist und dieses somit in-
nerhalb der gesetzlichen Frist von 30 Jahren ausgeübt werden kann.

BGH, Urteil vom 16.12.2022, V ZR 144/21

Überbauung von Grundstücken hilft Nachbarn nicht
bei Schutz vor Starkregen

Grundstückseigentümer können von der Bauaufsichtsbehörde kein Ein-
schreiten  wegen  Verstößen  gegen  die  in  einem  Bebauungsplan  festge-
setzte  Grundflächenzahl  auf  angrenzenden  Grundstücken  verlangen,
wenn  der  Festsetzung  nach  dem  Willen  der  Gemeinde  keine  nachbar-
schützende  Bedeutung  zukommen  soll.  Im  zu  entscheidenden  Fall  war
nach Ansicht des Verwaltungsgerichts (VG) Mainz auch nicht erkennbar,
dass  die  Festsetzung  der  Grundflächenzahl  zum  Schutz  der  bebauten
Grundstücke vor Starkregen aus dem Außenbereich -  dem eigentlichen
Klageinteresse - Aufnahme in den Bebauungsplan gefunden hat.

Die Kläger, Eigentümer eines Wohngrundstücks am Ortsrand, forderten
die  beklagte  Baubehörde  auf,  gegen  zwei  nahe,  im  Eigentum  der  Bei-
geladenen stehende Grundstücke  wegen die  Grundflächenzahl  von  0,4
überschreitender Bebauung vorzugehen. Das lehnte der Beklagte unter
anderem  unter  Hinweis  darauf  ab,  dass  der  Festsetzung  der  Grundflä-
chenzahl  in  dem  1999  in  Kraft  getretenen  Bebauungsplan  keine  nach-
barschützende Wirkung zukomme.

Mit ihrer Klage verfolgten die Kläger sie den Rückbau der baulichen An-
lagen auf den Grundstücken der Beigeladenen auf die nach dem Bebau-
ungsplan  erlaubte  Grundflächenzahl  weiter.  Es  handele  sich  bei  der
Festsetzung um eine nachbarschützende Regelung, die sich nach der ak-
tuellen Rechtsprechung auch noch nachträglich ergeben könne. Das sei
hier  der  Fall:  Die  Gemeinde  habe  eine  nachbarliche  Schicksalsgemein-
schaft  der  Grundstückseigentümer  der  Ortsrandlage  dadurch  begrün-
det,  dass  sie  unlängst  die  Heraufsetzung  der  Grundflächenzahl  in  Be-
bauungsplänen unter Hinweis auf Probleme durch Regenwasserabfluss

aus dem Außenbereich bei Zulassung eines erhöhten Versiegelungsgra-
des abgelehnt  habe.  Von Starkregen seien sie  -  die  Kläger -  schon jetzt
betroffen:  Bedingt  durch  die  Hanglage  des  Außenbereichs  fließe  das
Niederschlagswasser  unmittelbar  auf  ihr  Grundstück.  Diese  Situation
verschlechtere  sich  durch  die  rechtswidrige  Bebauungsdichte  auf  den
Beigeladenengrundstücken.

Der Beklagte und die beigeladenen Grundstückseigentümer verneinten
im  Kern  den  nachbarschützenden  Charakter  der  bauplanerisch  festge-
legten Grundflächenzahl.  Die ebenfalls  beigeladene Gemeinde wies au-
ßerdem  darauf  hin,  dass  zwischenzeitlich  getroffene  Maßnahmen  wie
die Schaffung einer Entwässerungsmulde die Problematik der Außenge-
bietsentwässerung für die Ortsrandbebauung entschärft hätten.

Das VG wies die Klage ab. Die Kläger hätten keinen Anspruch auf Durch-
setzung der im Bebauungsplan festgesetzten Grundflächenzahl von 0,4
auf  den  Nachbargrundstücken,  weil  nicht  erkennbar  sei,  dass  die  Ge-
meinde  die  Festsetzung  (zumindest  auch)  zum  Schutz  der  betroffenen
Grundstückseigentümer  in  den  Bebauungsplan  aufgenommen  habe.
Aus  den  Unterlagen  zur  Aufstellung  des  Bebauungsplans  ergebe  sich
vielmehr, dass die Festsetzung (mit anderen Regelungen zusammen) al-
lein dem von der Gemeinde verfolgten städtebaulichen Ziel  diene, eine
aufgelockerte  Bebauung  im  neu  ausgewiesenen  Wohngebiet  am  Orts-
rand  zu  schaffen.  Ein  Zusammenhang  zwischen  der  Grundflächenzahl
und dem Schutz  vor  Niederschlagswasser  stelle  der  Bebauungsplan an
keiner  Stelle  her.  Der  allgemeine  Grundsatz,  dass  eine  geringere  Flä-
chenversiegelung dem Hochwasserschutz förderlich sei,  biete noch kei-
nen Anhalt für die Absicht des Plangebers, eine auf Ausgleich von Nach-
barinteressen  angelegte  Festsetzung  im  Bebauungsplan  verankern  zu
wollen.

Wenn eine Gemeinde sich ihrem objektiv-rechtlichen Pflichten- und Ver-
antwortungskreis  hinsichtlich  des  Hochwasserschutzes  bei  der  Ableh-
nung einer Änderung von Bebauungsplänen verpflichtet gesehen habe,
ergäben sich auch nachträglich keine Anhaltspunkte für einen beabsich-
tigten Interessenausgleich. Die Missachtung der Grundflächenzahl durch
einzelne Bebauungen begründe auch keine Einschreitenspflicht des Be-
klagten  nach  dem  bauplanungsrechtlichen  Gebot  der  Rücksichtnahme.
Dieses  sei  nur  bei  unzumutbaren  Beeinträchtigungen  durch  Nieder-
schlagswasser einschlägig, etwa wenn solches gezielt auf Nachbargrund-
stücke  geleitet  oder  Schäden  von  außergewöhnlichem  Ausmaß  zu  be-
fürchten  seien,  denen  auch  mit  Selbsthilfemaßnahmen  des  Grund-
stückseigentümers nicht begegnet werden könne. Die Kläger hätten sol-
che  Verhältnisse  jedenfalls  unter  Berücksichtigung  der  zuletzt  von  der
Gemeinde  veranlassten  Schutzmaßnahmen  am  Ortsrand  nicht  aufzei-
gen können.
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Verwaltungsgericht Mainz, Urteil vom 07.12.2022, 3 K 567/21.MZ

Metallbaubetrieb: Errichtung neben Wohngebäuden
zulässig

Ein  metallverarbeitender  Betrieb  darf  in  der  Nähe  von  Wohngebäuden
errichtet werden, ohne dass es bei der Prüfung eines Nachbarrechtsbe-
helfs  darauf  ankommt,  ob  der  der  Baugenehmigung  des  Betriebs  zu-
grunde liegende Bebauungsplan wirksam ist. Dies hat das Verwaltungs-
gericht (VG) Mainz entschieden.

Die  Antragsteller  sind  Eigentümer  eines  mit  einem  Wohngebäude  be-
bauten  Grundstücks,  das  nach  dem Bebauungsplan  in  einem Mischge-
biet gelegen ist. Auf dem angrenzenden Grundstück soll in circa 17 Me-
ter  Entfernung  eine  rund  300  Quadratmeter  große  Werkhalle  für  die
Nutzung  durch  einen  Maschinenbaubetrieb  mit  angrenzenden  Büro-
und  Sozialräumen  errichtet  werden;  dieses  Grundstück  ist  Teil  des  in
demselben  Bebauungsplan  ausgewiesenen  Gewerbegebiets.  Nach  Vor-
lage einer schalltechnischen Untersuchung zu dem geplanten Unterneh-
men erteilte der Antragsgegner den beigeladenen Bauherrn die Bauge-
nehmigung.

Dagegen richteten die Antragsteller ihren Widerspruch und beantragten
beim  VG  die  Anordnung  der  aufschiebenden  Wirkung  des  Rechtsbe-
helfs.  Sie  machten  im  Wesentlichen  geltend,  der  Bebauungsplan,  auf
dem die Baugenehmigung beruhe, sei  funktionslos,  weil  in dem festge-
setzten  Mischgebiet  ausschließlich  Wohnnutzung  verwirklicht  worden
sei, in deren Nähe ein Gewerbebetrieb unzulässig sei. Ihr Wohngebäude
werde  außerdem  unzulässigerweise  den  mit  einem  Metallbaubetrieb
verbundenen erheblichen Belästigungen und Störungen ausgesetzt.

Das  VG  lehnte  den  Eilantrag  ab.  Die  Baugenehmigung  verletze  keine
Rechtsvorschriften, die auch dem Schutz der Antragsteller als Nachbarn
des  Bauvorhabens  zu  dienen  bestimmt  seien.  Die  in  den  Vordergrund
des Eilrechtsgesuchs gerückte Gültigkeit des Bebauungsplans betreffe in
erster  Linie  die  Frage  der  Beachtung  objektiven  Rechts,  das  nicht  zum
maßgeblichen Prüfproramm gehöre. Der Erfolg eines Rechtsbehelfs des
Nachbarn  hänge  nämlich  lediglich  davon  ab,  ob  die  Baugenehmigung
selbst  gegen Vorschriften verstoße,  die zumindest  auch zum nachbarli-
chen Schutz bestimmt seien. Das sei hier nicht der Fall: Der metallverar-
beitende  Betrieb  sei  in  einem  Gewerbegebiet  seiner  Art  nach  zulässig.
Bei  unterstellter  Unwirksamkeit  der  Festsetzung  des  Mischgebiets  sei  -
unter  Einbeziehung  der  jenseits  des  Baugrundstücks  befindlichen
Schreinerei mit Lackierkabine - von einer Gemengelage in dem in Rede
stehenden  Bereich  auszugehen.  Als  Teil  dieser  Gemengelage  könnten
die Antragsteller auch als Wohneigentümer nicht die Abwehr des Metall-

baubetriebs seiner Art nach verlangen.

Rücksichtslos  gegenüber  der  Wohnnutzung  sei  der  Betrieb  ebenfalls
nicht,  so  das  VG  weiter.  Ausweislich  des  eingeholten  schalltechnischen
Gutachtens, das zum Bestandteil der Baugenehmigung gemacht worden
sei,  halte  der  metallverarbeitende Betrieb deutlich die  für  ein  Mischge-
biet  geltenden  Immissionsrichtwerte  der  TA-Lärm  ein,  darüber  hinaus
sogar  (weitestgehend)  diejenigen,  die  auf  ein  allgemeines  Wohngebiet
anzuwenden  seien.  Von  daher  hätten  die  Antragsteller  nicht  mit  unzu-
mutbaren Lärmimmissionen auf ihrem Wohngrundstück zu rechnen.

Verwaltungsgericht Mainz, Beschluss vom 09.12.2022, 3 L 675/22.MZ
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Ehe, Familie
und Erben

Erbschaft- und Schenkungssteuer: Neue
Aktenzeichen in Rheinland-Pfalz

In  Rheinland-Pfalz  erhalten  Erbschaft-  und  Schenkungssteuerfälle  neue
Aktenzeichen. Dies teilt das Landesamt für Steuern (LfSt) mit.

Im Finanzamt Kusel-Landstuhl würden sowohl die rheinland-pfälzischen
als  auch  die  saarländischen  Erbschaft-  und  Schenkungssteuerfälle  zen-
tral bearbeitet. Als Ordnungskriterium für die jeweilige Fallidentifikation
sei bislang die so genannte Vorgangsnummer verwendet worden, so das
LfSt. Zum 01.01.2023 sei für die Bearbeitung der Erbschaft- und Schen-
kungssteuerfälle die Vorgangsnummer durch die bundeseinheitliche Er-
mittlungsnummer abgelöst worden.

Die neue Ermittlungsnummer werde vergeben, sobald mit der Bearbei-
tung eines Erbschaft- und Schenkungssteuerfalls begonnen wird. Die be-
troffenen  Steuerbürger  werden  darüber  im  Rahmen  des  nächsten
Schriftverkehrs durch das Finanzamt Kusel-Landstuhl  informiert.  Solan-
ge  keine  entsprechende  Information  erfolgt,  könne  noch  die  bisherige
Vorgangsnummer verwendet werden.

Im  Rahmen  der  Umstellung  auf  die  Ermittlungsnummer  würden  sich
auch die Zuständigkeiten und Ansprechpartner für die Bearbeitung der
Erbschaft-  und Schenkungsteuerfälle  im Finanzamt Kusel-Landstuhl  än-
dern, so das LfSt.

Bedingt durch die Neuorganisation und die erforderlichen EDV-Umstel-
lungen  sei  im  Bereich  der  Erbschaft-  und  Schenkungsteuerstellen  von
Mitte Dezember 2022 bis Ende Januar 2023 mit Beeinträchtigungen des
Dienstbetriebes sowie mit  einer eingeschränkten telefonischen Erreich-
barkeit zu rechnen.

Landesamt für Steuern Rheinland-Pfalz, PM vom 13.12.2022

Heim- und Pflegegesetz: Kein Verstoß bei
Erbeinsetzung von katholischer Pflegeeinrichtung
unabhängigen katholischen Vereins

Die  Erbeinsetzung  eines  Vereins,  der  in  dieselbe  hierarchische  katholi-
sche  Organisation  wie  die  Pflegeeinrichtung  der  Erblasserin  ohne  Be-
gründung  eines  Über-  und  Unterordnungsverhältnis  eingebunden  ist,
kann wirksam sein. Die Begünstigung eines juristisch von der Pflegeein-
richtung  unabhängigen  Vereins  beinhalte  weder  unmittelbar  noch  mit-
telbar  einen  Verstoß  gegen  die  Verbotsnormen  des  Hessischen  Heim-
und  Pflegegesetzes  (HGBP),  so  das  Oberlandesgericht  (OLG)  Frankfurt
am Main.

Die Erblasserin war verwitwet und hatte ein Kind. Sie lebte zuletzt in ei-
ner  katholischen  Altenpflegeeinrichtung.  Zum  Alleinerben  setzte  sie  ei-
nen eingetragenen Verein einer katholischen Einrichtung ein. Die Betrei-
berin  der  Altenpflegeeinrichtung  ist  korporatives  Mitglied  dieses  Verei-
nes  und  hat  sich  unter  anderem  hinsichtlich  der  Bestellung  des  Ge-
schäftsführers der Zustimmung des Bischofs von Limburg unterstellt. Ihr
Sohn erhielt ein Vermächtnis in Höhe des Pflichtteils.

Der  eingesetzte  Testamentsvollstrecker  beantragte  beim  Nachlassge-
richt die Erteilung eines Erbscheins zugunsten des Vereins. Der Sohn der
Erblasserin  hat  das  Testament  angefochten  und  ebenfalls  einen  Erb-
schein  zu  seinen  Gunsten  beantragt.  Das  Nachlassgericht  beabsichtigt,
dem  Verein  einen  Erbschein  zu  erteilen.  Hiergegen  richtet  sich  die  Be-
schwerde des Sohnes. Diese hatte keinen Erfolg.

Der  Verein  sei  wirksam  zum  Alleinerben  eingesetzt  worden,  bestätigte
das OLG die Auffassung des Nachlassgerichts.  Das Testament verstoße
nicht  gegen  eine  Verbotsnorm  des  HGBP.  Demnach  sei  es  Betreibern
von  Pflegeeinrichtungen  zwar  untersagt,  sich  für  die  Zurverfügungstel-
lung eines Platzes oder die Erbringung von Pflegeleistungen zusätzliche
Zahlungen versprechen zu lassen (§ 6 HGBP). Mit der Regelung solle un-
ter  anderem  der  Heimfriede  geschützt  werden;  sie  solle  eine  unter-
schiedliche  Behandlung  der  Bewohner  als  Folge  finanzieller  Zusatzleis-
tungen oder  -versprechen verhindern.  Die  Regelung diene zudem dem
Schutz der Testierfreiheit  und solle das Ausnutzen der Hilf-  oder Arglo-
sigkeit verhindern.

Die  Erbeinsetzung  berühre  diese  Zwecke  hier  aber  nicht,  so  das  OLG.
Die Erblasserin habe mit dem Verein eine von der Betreiberin der Alten-
pflegeeinrichtung  verschiedene  juristische  Person  als  Erbe  eingesetzt.
Soweit die Erblasserin den Wunsch geäußert haben soll, in einer katholi-
schen Einrichtung betreut zu werden, die möglicherweise in der Träger-
schaft  des  begünstigten  Vereins  stünde,  erfülle  dies  nicht  die  Verbots-
norm. Ein nicht näher konkretisierter  Wunsch sei  nicht  geeignet,  Druck
auf den Betreiber einer Einrichtung auszuüben. Die nach dem Willen der
Erblasserin aus Mitteln der Treuhandstiftung zu finanzierenden Leistun-
gen stellten sich nicht als solche im Sinne der Verbotsnorm dar.

Die Erbeinsetzung stelle auch keine unzulässige Umgehung der Verbots-
norm  dar.  Die  Erbeinsetzung  stelle  sich  weder  indirekt  noch  mittelbar
als Zuwendung an die Betreiberin der Altenpflegeeinrichtung dar, in der
die  Erblasserin  zuletzt  gelebt  hatte.  Durch die  Auflage zur  Verwendung
ihres Vermögens in einer Treuhandstiftung habe die Erblasserin eine Be-
stimmung getroffen, die gerade keine Zuwendung an die Betreiberin der
Pflegeeinrichtung  bewirke.  Es  bestehe  kein  tatsächlicher  oder  rechtli-
cher Einfluss des Vereins auf diese Einrichtung. Allein der Umstand, dass
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die  Betreiberin  der  Einrichtung  korporatives  Mitglied  des  Vereins  sei,
führe  nicht  dazu,  dass  die  Einrichtung  auch  am  zugewendeten  Vermö-
gen partizipiere.

Die gewählte testamentarische Gestaltung diente zwar offensichtlich da-
zu,  einen  Verstoß  gegen  die  Vorschriften  des  HGBP  zu  vermeiden.  Die
Gestaltung berühre aber nicht die Schutzzwecke des HGBP und sei  da-
mit von der Testierfreiheit gedeckt.

Da  der  Verein  keine  der  Verwaltung  kirchlicher  Organe  unterstehende
Einrichtung sei, sei das kanonische Recht auf den Verein nicht anwend-
bar.  Damit  bedürfe  die  Annahme der  Erbschaft  durch den Verein  auch
nicht  der  Genehmigung  durch  den  Bischof  nach  dem  Kirchenvermö-
gensverwaltungsgesetz.

Die Entscheidung ist nicht rechtskräftig. Das OLG hat wegen grundsätzli-
cher Bedeutung die Rechtsbeschwerde zum Bundesgerichtshof zugelas-
sen.

Oberlandesgericht Frankfurt am Main, Beschluss vom 08.12.2022, 20 W
301/18, nicht rechtskräftig

Verträge zwischen nahen Angehörigen: Steuerliche
Anerkennung scheitert bei Abschluss zweier inhaltlich
widersprüchlicher Verträge

Nach  den  Grundsätzen  über  die  Anerkennung  von  Verträgen  zwischen
nahen  Angehörigen  sind  Verträge  zwischen  nahestehenden  Personen
grundsätzlich  in  einer  Gesamtschau  mit  Verträgen  zwischen  fremden
Dritten zu vergleichen und nur dann steuerlich anzuerkennen, wenn sie
ernsthaft gewollt, vor Beginn des Leistungsaustausches klar und eindeu-
tig  mit  bürgerlich-rechtlicher  Wirksamkeit  vereinbart  und  tatsächlich
durchgeführt werden sowie inhaltlich dem unter Fremden Üblichen ent-
sprechen. Diese Voraussetzungen sind laut Finanzgericht (FG) Hamburg
nicht  erfüllt,  wenn  zwei  Verträge  abgeschlossen  wurden,  die  inhaltlich
widersprüchlich  sind  und  von  denen  nur  einer  tatsächlich  umgesetzt
worden sein kann.

Veräußert  der  alleinige  Gesellschafter-Geschäftsführer  Aktien  an  seine
Gesellschaft und vereinbart einen Kaufpreis, den er selbst zwei Jahre zu-
vor  bezahlt  hat,  sei  der  Veräußerungs-Kaufvertrag  nicht  fremdüblich,
wenn der Wert der Aktien nicht ermittelt wurde, obwohl Anhaltspunkte
dafür bestehen, dass sich der Wert der Aktien seit dem Kauf durch den
Gesellschafter deutlich verringert haben könnte.

Das Urteil des FG Hamburg ist nicht rechtskräftig, da gegen die Nichtzu-

lassung der Revision Beschwerde eingelegt wurde. Diese läuft beim Bun-
desfinanzhof unter dem Aktenzeichen IV B 49/22.

FG Hamburg, Urteil vom 21.06.2022, 6 K 39/20

Ist ein Friedhof in der Nähe, gibt es kein privates
Urnengrab

Ein  Ehepaar  hat  nicht  das  Recht,  eine Genehmigung für  einen privaten
Bestattungsplatz  in  einer  -  den  Eheleuten  gehörenden  -  Hofkapelle  zu
erhalten.

Einem Bürger stehe ein berechtigtes Interesse an einem Urnengrab auf
dem eigenen Grundstück nicht  zu.  Das gelte insbesondere dann,  wenn
in unmittelbarer Nähe des Wohnhauses der Eheleute der örtliche Fried-
hof liege, auf dem bereits eine Familiengrabstätte vorhanden ist.

OVG Rheinland-Pfalz, 7 A 10437/22
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Google wegen Konditionen zu Datenverarbeitung
abgemahnt

Nach Einschätzung des Bundeskartellamtes (BKartA) muss Google seine
Datenverarbeitungskonditionen und die  darauf  gestützte  Praxis  anpas-
sen.  Dies  ergebe  sich  daraus,  dass  nach  jetzigem  Verfahrensstand  die
neuen Vorschriften für Digitalkonzerne (§ 19a GWB) einschlägig seien, so
das Amt.

Auf  Basis  seiner  aktuellen  Konditionen  könne  Google  eine  Vielzahl  von
Daten  aus  verschiedensten  Diensten  kombinieren  und  damit  zum  Bei-
spiel  sehr  detaillierte  Profile  über  Verbraucher  anlegen,  die  das  Unter-
nehmen für Werbung sowie für andere Zwecke nutzen kann, oder auch
Funktionen  von  Diensten  trainieren.  Die  Konditionen  sähen  vor,  dass
Google  Daten,  zum  Beispiel  mithilfe  seiner  zahlreichen  eigenen,  teils
sehr reichweitenstarken Dienste, wie der Google Suche, YouTube, Goog-
le Play, Google Maps und dem Google Assistant, aber auch mithilfe zahl-
reicher Webseiten und Apps Dritter, für verschiedenste Zwecke erheben
und dienstübergreifend verarbeiten kann. Dies betrifft laut BKartA auch
Daten aus so genannten Hintergrunddiensten von Google, wie den Play
Services, die teilweise regelmäßig Daten von Android-Geräten erheben.

Das Bundeskartellamt sei zu der vorläufigen Einschätzung gelangt, dass
die Nutzer auf Basis der aktuellen Konditionen keine ausreichende Wahl
haben,  ob und inwieweit  sie  mit  dieser  weitreichenden dienstübergrei-
fenden Verarbeitung ihrer  Daten einverstanden sind.  Die  bislang ange-
botenen Wahlmöglichkeiten seien,  soweit  Google überhaupt solche an-
biete, insbesondere zu intransparent und pauschal.

Nach  der  derzeitigen  Einschätzung  des  BKartA  setzten  ausreichende
Wahlmöglichkeiten  insbesondere  voraus,  dass  Nutzer  die  Datenverar-
beitung auf den jeweils genutzten Dienst beschränken können. Darüber
hinaus müssten sie auch nach den Zwecken der Datenverarbeitung dif-
ferenzieren  können.  Die  angebotenen  Wahlmöglichkeiten  dürften  zu-
dem nicht so ausgestaltet sein, dass sie es Nutzern leichter machen, die
Zustimmung zu einer dienstübergreifenden Datenverarbeitung zu ertei-
len als sie nicht zu erteilen.

Nicht  zulässig  sei  zudem  eine  anlasslos  und  präventiv  erfolgende  flä-
chendeckende  dienstübergreifende  Vorratsdatenverarbeitung,  auch
nicht  für  Sicherheitszwecke,  die  ohne  jede  Wahlmöglichkeit  für  Nutzer
erfolgt. Das Bundeskartellamt beabsichtigt eigenen Angaben zufolge da-
her  derzeit,  dem  Unternehmen  eine  Neugestaltung  der  angebotenen
Wahlmöglichkeiten aufzugeben.

Im  Dezember  2021  habe  die  Behörde  bereits  festgestellt,  dass  Google

nach § 19a des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) ei-
ne  überragende  marktübergreifende  Bedeutung  für  den  Wettbewerb
hat.  Unter  dieser  Voraussetzung  erlaube  die  neue  Digitalvorschrift,  be-
stimmte  wettbewerbsgefährdende  Praktiken  solcher  Unternehmen  zu
untersagen.

Das  Bundeskartellamt  stütze  sich  bei  seinem  Verfahren  auf  das  deut-
sche  Wettbewerbsrecht.  Für  bestimmte  Dienste  von  Google  dürfte  zu-
künftig  auch  der  europäische  Digital  Markets  Act  (DMA)  anzuwenden
sein, dessen Durchsetzung in die ausschließliche Zuständigkeit der Euro-
päischen Kommission fällt.  Der DMA beinhalte aber ebenfalls  eine Vor-
schrift, die eine dienstübergreifende Datenverarbeitung adressiert, aller-
dings nur sofern von der Europäischen Kommission noch zu benennen-
de so genannte zentrale Plattformdienste involviert sind. Das vorliegen-
de Verfahren auf Basis des nationalen § 19a GWB reiche teilweise über
die zukünftigen Anforderungen des DMA hinaus. Das BKartA stehe dazu
im Austausch mit der Europäischen Kommission.

Es  führe  gegen  Google  ein  Verwaltungsverfahren.  Die  ausführlich  be-
gründete  Abmahnung  bilde  zunächst  einen  Zwischenschritt,  der  dem
Unternehmen  die  Möglichkeit  einräumt,  zur  vorläufigen  Einschätzung
des  Amtes  im  Einzelnen  Stellung  zu  nehmen  und  weitere  Rechtferti-
gungsgründe  oder  Lösungsvorschläge  vorzutragen.  Am  Ende  kann  es
laut  BKartA zu einer  Einstellung des  Verfahrens,  Verpflichtungszusagen
des  Unternehmens  oder  einer  Untersagung  durch  die  Kartellbehörde
kommen. Eine abschließende Entscheidung in der Sache werde voraus-
sichtlich noch in 2023 ergehen.

Bundeskartellamt, PM vom 11.01.2023

Rundfunkbeitrag: Keine Befreiung wegen eines
Leistungsverweigerungsrechts oder aus Glaubens-
und Gewissensgründen

Ein  Anspruch  auf  Befreiung  von  der  Rundfunkbeitragspflicht  wegen  ei-
nes  besonderen  Härtefalles  kann  weder  auf  ein  Leistungsverweige-
rungsrecht noch darauf gestützt werden, das Programm verstoße gegen
die Glaubens- und Gewissensfreiheit. Dies entschied das Verwaltungsge-
richt (VG) Koblenz und wies eine entsprechende Klage ab.

Die Klägerin begehrte die Befreiung von der Rundfunkbeitragspflicht we-
gen  eines  besonderen  Härtefalles.  Nachdem  die  beklagte  Rundfunkan-
stalt  dies  abgelehnt  hatte,  verfolgte  die  Klägerin  ihr  Begehren auf  dem
Klageweg  weiter.  Sie  brachte  zunächst  vor,  die  Programminhalte  miss-
achteten den Verfassungsauftrag. Die Meinungsfreiheit und vorgeschrie-
bene Staats- und Parteiferne werde von den öffentlich-rechtlichen Rund-
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funkanstalten nicht mehr gewährleistet. Es liege deshalb eine Nicht- be-
ziehungsweise  Schlechterfüllung  vor,  sodass  ihr  hinsichtlich  des  Rund-
funkbeitrags  ein  Leistungsverweigerungsrecht  zustehe.  Ergänzend  trug
sie  im  Klageverfahren  vor,  den  Rundfunkbeitrag  aus  Glaubensgründen
nicht  mittragen  zu  können,  da  sich  der  öffentliche  Rundfunk  nicht  an
den Geboten Gottes ausrichte.

Die  Klage  hatte  keinen  Erfolg.  Die  von  der  Klägerin  vorgebrachten  reli-
giösen  und  weltanschaulichen  Gründe  ständen  der  Beitragserhebung
nicht entgegen, so die Koblenzer Richter. Das Recht auf Gewissens- und
Religionsfreiheit  werde  durch  die  allgemeine  Pflicht  zur  Zahlung  des
Rundfunkbeitrags als solche nicht tangiert. Denn diese sei nicht mit der
Äußerung  eines  weltanschaulichen  oder  religiösen  Bekenntnisses  ver-
bunden. Sofern die Klägerin mit den Programminhalten nicht zufrieden
sei,  stehe  ihr  die  Möglichkeit  einer  Programmbeschwerde  zur  Verfü-
gung. Auch der Umstand, dass die Klägerin aus den von ihr dargelegten
Gründen das Angebot des öffentlich-rechtlichen Rundfunks nicht in An-
spruch nehme, stehe der Beitragserhebung nicht entgegen. Da der Ge-
setzgeber  die  Rundfunkbeitragspflicht  in  zulässiger  Weise  an  die  reine
Empfangsmöglichkeit  geknüpft  habe,  komme eine Befreiung bei  einem
bewussten Verzicht auf ein Rundfunkempfangsgerät nicht in Betracht.

Ein Leistungsverweigerungsrecht wegen einer Nicht- oder Schlechterfül-
lung der Beklagten stehe der Klägerin ebenso wenig zu. Der Rundfunk-
beitrag  diene  allein  der  Abgeltung  der  grundsätzlichen  Möglichkeit  des
Empfangs von öffentlichem Rundfunk und gerade nicht seiner tatsächli-
chen  Nutzung.  Verstöße  gegen  die  Programmgrundsätze  im  Einzelfall
stellten die Rundfunkfinanzierung nicht in Frage und berührten deshalb
eine Beitragserhebung nicht. Andernfalls würde die verfassungsrechtlich
garantierte Programmfreiheit der öffentlichen Rundfunkanstalten unter-
laufen.

Gegen die Entscheidung können die Beteiligten die Zulassung der Beru-
fung durch das Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz beantragen.

Verwaltungsgericht Koblenz, Urteil vom 28.11.2022, 3 K 697/22.KO, nicht
rechtskräftig

AfD-Vorstoß zum Abbau von Steuervorteilen
abgelehnt

Der Finanzausschuss des Bundestages hat einen Antrag der AfD-Frakti-
on  (20/4667)  zur  Abschaffung  von  aus  ihrer  Sicht  ungerechtfertigten
Steuervorteilen  für  öffentlich-rechtliche  Rundfunkanstalten  abgelehnt.
Für den Antrag stimmte in der vom Vorsitzenden Alois Rainer (CSU) ge-
leiteten  Sitzung  nur  die  AfD-Fraktion.  Ale  anderen  Fraktionen  lehnten

ab. Allerdings sehen mehrere Fraktionen Handlungs- und Reformbedarf
beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk.

Bundestag, hib-Meldung 750/2022 vom 14.12.2022
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Bedeutsame Infrastrukturvorhaben: Straffung
verwaltungsgerichtlicher Verfahren soll zu
Beschleunigung führen

Zur  Beschleunigung  bedeutsamer  Infrastrukturvorhaben  will  die  Bun-
desregierung verwaltungsgerichtliche Verfahren zeitlich straffen. Ziel sei
es, die Verfahrensdauer für diese Vorhaben mit einer "hohen wirtschaft-
lichen  oder  infrastrukturellen  Bedeutung"  weiter  zu  reduzieren,  "ohne
hierbei die Effektivität des Rechtsschutzes zu beeinträchtigen", heißt es
in  dem  in  den  Bundestag  eingebrachten  Regierungsentwurf  (BT-Drs.
20/5165).  Der  Bundesrat  hat  in  seiner  Stellungnahme  diverse  Ände-
rungswünsche  an  dem  nicht  zustimmungspflichtigen  Entwurf  ange-
bracht, die die Regierung allesamt ablehnt. Die Vorlage will der Bundes-
tag am 19.01.2022 in erster Lesung beraten.

Die  Beschleunigung  soll  laut  Entwurf  zum  einen  konkret  die  Verfahren
betreffen, für die § 48 Absatz 1 Satz 1 Nr. 3 bis 15 Verwaltungsgerichts-
ordnung  (VwGO)  die  erstinstanzliche  Zuständigkeit  der  Oberverwal-
tungsgerichte  und  Verwaltungsgerichtshöfe  regelt.  Das  sind  beispiels-
weise  Windkraftanlagen  mit  einer  Gesamthöhe  von  über  50  Metern
oder  auch  Planfeststellungsverfahren  für  Maßnahmen des  öffentlichen
Küsten- oder Hochwasserschutzes oder für den Bau oder die Änderung
von  Bundesfernstraßen  und  Landesstraßen  oder  Bundesfernstraßen
und Eisenbahnstrecken. Zum anderen betreffen die Neuregelungen Ver-
fahren, für die nach § 50 VwGO Absatz 1 Nr. 6 VwGO das Bundesverwal-
tungsgericht zuständig ist. Das betrifft sämtliche Streitigkeiten, die Plan-
feststellungsverfahren  und  Plangenehmigungsverfahren  für  Vorhaben
betreffen,  die  beispielsweise  im  Allgemeinen  Eisenbahngesetz,  dem
Bundesfernstraßengesetz  oder  dem  Energieleitungsausbaugesetz  be-
zeichnet sind.

Um die Verfahren zu beschleunigen, schlägt die Bundesregierung mit ih-
rem  Entwurf  eine  Spezialisierung  bei  den  Gerichten  vor.  Die  bisherige
Kann-Regelung in § 188b VwGO, nach der für Angelegenheiten des Pla-
nungsrechts besondere Kammern oder Senate gebildet werden können,
soll zu einer Soll-Regelung werden. "Durch die Einrichtung spezialisierter
Spruchkörper soll  gewährleistet  werden,  dass Richterinnen und Richter
mit  besonderen Kenntnissen im Planungsrecht  und einem besonderen
Verständnis  von  planungsrechtlichen  Zusammenhängen  in  diesen  Ver-
fahren eingesetzt werden", heißt es zur Begründung.

Laut Entwurf soll in einem neuen § 87c für diese Verfahren ein Vorrang-
und  Beschleunigungsgebot  eingeführt  werden.  Besonders  priorisiert
werden sollen Verfahren über Vorhaben, "wenn ein Bundesgesetz fest-
stellt, dass diese im überragenden öffentlichen Interesse liegen". Grund-
sätzlich soll  das Gericht in all  diesen Verfahren innerhalb von zwei Mo-

naten nach Klageerwiderung einen Erörterungstermin ansetzen mit dem
Ziel einer gütlichen Einigung. Kommt diese nicht zustande, soll der wei-
tere Verfahrensablauf mit den Beteiligten erörtert werden.

Für die Verfahren will  die Bundesregierung zudem die Regelung zur in-
nerprozessualen  Präklusion  verschärfen  und  ausweiten.  Abweichend
von der bisherigen Kann-Regelung in § 87b VwGO soll das Gericht Erklä-
rungen und Beweismittel,  die nach Fristablauf vorgebracht werden,  zu-
rückweisen  und  ohne  weitere  Ermittlung  entscheiden  müssen,  wenn
"die Verspätung nicht genügend entschuldigt und über die Folgen einer
Fristversäumung belehrt  worden ist".  Laut Begründung soll  so der Pro-
zessstoff begrenzt und das Verfahren dadurch gestrafft werden.

Auch die  Regelungen zum einstweiligen Rechtsschutz  in  diesen Verfah-
ren sollen dergestalt modifiziert werden, "dass schneller mit der Umset-
zung  von  Vorhaben  begonnen  werden  kann".  Konkret  soll  das  Gericht
dem Entwurf zufolge in diesen Verfahren für die in §§ 80 und 80a VwGO
geregelte  Anordnung  oder  Wiederherstellung  der  aufschiebenden  Wir-
kung bestimmte Mängel  des angefochtenn Verwaltungsaktes insbeson-
dere  dann außer  Acht  lassen können,  wenn absehbar  ist,  dass  der  be-
treffende Mangel in absehbarer Zeit behoben sein wird. Im Rahmen der
Vollzugsfolgenabwägung soll die Anordnung oder Wiederherstellung der
aufschiebenden  Wirkung  in  der  Regel  auf  diejenigen  Maßnahmen  des
angefochtenen Verwaltungsaktes beschränkt werden, "die zur Verhinde-
rung  anderenfalls  drohender  irreversibler  Nachteile  erforderlich  sind".
Bei  der  Abwägung soll  zudem die  Bedeutung von Vorhaben besonders
zu  berücksichtigen  sein,  "wenn  ein  Bundesgesetz  feststellt,  dass  diese
im überragenden öffentlichen Interesse liegen".

Der Entwurf sieht zudem Anpassungen in anderen Gesetzen vor. Im Um-
welt-Rechtsbehelfsgesetz  soll  in  §  6  künftig  neben  der  zehnwöchigen
Frist zur Klagebegründung eine ebenfalls zehnwöchige Frist zur Klageer-
widerung  eingefügt  werden.  Im  Energiewirtschaftsgesetz  soll  in  §  43e
Absatz 3 die Klagebegründungsfrist von sechs auf zehn Wochen ausge-
weitet und um Regelung zum Umgang mit nicht fristgerecht vorgebrach-
ten Erklärungen und Beweismitteln ergänzt  werden.  Im Netzausbaube-
schleunigungsgesetz  Übertragungsnetz  soll  in  §  16  Absatz  5  bezüglich
der  Anfechtungsklage  auf  die  geplante  Neuregelung  im  Energiewirt-
schaftsgesetz  verwiesen  werden,  die  -  unter  Maßgaben  -  auch  für  Ver-
pflichtungsklagen auf Erlass oder Aufhebung einer Veränderungssperre
greifen soll.

In  seiner  Mitte  Dezember  beschlossenen  Stellungnahme  wendet  sich
der Bundesrat unter anderem gegen die geplante Zwei-Monats-Frist für
die  Erörterungstermine.  Sie  sei  "zu  kurz  bemessen".  Auf  die  Regelung
soll  nach  Auffassung  der  Länder  gänzlich  verzichtet  werden.  Dem folgt
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die Bundesregierung nicht. Die Regelungen ließen "hinreichend Flexibili-
tät auch in zeitlicher Hinsicht", heißt es in der Gegenäußerung.

Ebenfalls  auf  Ablehnung  bei  der  Bundesregierung  stößt  der  Vorschlag
des  Bundesrates,  die  geplante  organisatorische Neuregelung in  §  188b
VwGO  erst  zum  01.01.2024  in  Kraft  treten  zu  lassen  und  nicht  am  Tag
nach der Verkündung. Die Länderkammer hatte unter anderem auf nöti-
ge Vorlaufzeiten hingewiesen. Die Bundesregierung verweist auf die Sol-
l-Regelung im Entwurfstext, die "auch in zeitlicher Hinsicht Flexibilität bei
der Geschäftsverteilung" lasse.

Deutscher Bundestag, PM vom 16.01.2023

Kein Lebensarbeitszeitkonto für Richter

Richter haben keinen Anspruch auf Einrichtung eines Lebensarbeitszeit-
kontos und auf Gutschrift von Zeitguthaben. Deshalb ist nach Eintritt in
den  Ruhestand  auch  für  einen  finanziellen  Ausgleichsanspruch  gegen
den  Dienstherrn  kein  Raum.  Das  hat  das  Bundesverwaltungsgericht  in
Leipzig heute entschieden.

Der Kläger stand bis zu seinem Eintritt in den Ruhestand im Justizdienst
des beklagten Landes Hessen, zuletzt als Richter am Landgericht.  Noch
während seines  aktiven Richterdienstes  stellte  er  einen Antrag  auf  Ein-
richtung  eines  Lebensarbeitszeitkontos  sowie  auf  Gutschrift  eines  Zeit-
guthabens entsprechend den Regelungen für Hessische Landesbeamte.
Antrag, Klage und Berufung sind ohne Erfolg geblieben.

Das  Bundesverwaltungsgericht  hat  die  Revision  des  Klägers  zurückge-
wiesen. Zur Begründung hat es insbesondere ausgeführt: Ein finanzieller
Ausgleichsanspruch  wegen  unterbliebener  Einrichtung  eines  Lebensar-
beitszeitkontos  besteht  nicht.  Die  einschlägigen  Vorschriften  für  hessi-
sche  Beamte  sind  auf  den  Kläger  als  Richter  nicht  anwendbar.  Richter
müssen  sich  ebenso  wie  Beamte  mit  ihrer  ganzen  Kraft  dem  Amt  wid-
men.  Der  Umfang  des  geschuldeten  richterlichen  Einsatzes  wird  aber
nach Arbeitspensen bemessen und richtet sich - anders als bei Beamten
-  nicht  nach  konkret  vorgegebenen  Arbeits-  bzw.  Dienstzeiten.  Ein  Le-
bensarbeitszeitkonto  setzt  jedoch  die  normative  Festlegung  einer  Wo-
chenarbeitszeit voraus.

BVerwG,  Pressemitteilung  Nr.  3/2023  vom  12.01.2023  zu  Urteil  vom
12.1.2023, Az. 2 C 22.21
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Allgemeines Tempolimit auf Autobahnen:
Verfassungsbeschwerde ist unzulässig

Das Bundesverfassungsgericht  (BVerfG)  hat  eine Verfassungsbeschwer-
de  mangels  ausreichender  Begründung  nicht  zur  Entscheidung  ange-
nommen, mit der sich die Beschwerdeführenden gegen die Klimaschutz-
gesetzgebung  der  Bundesrepublik  und  insbesondere  gegen  die  Nicht-
einführung  eines  allgemeinen  Tempolimits  auf  Bundesautobahnen  ge-
richtet hatten.

Die  Beschwerdeführenden  wenden  sich  gegen  aus  ihrer  Sicht  unzurei-
chende  Klimaschutzmaßnahmen  der  Bundesrepublik  Deutschland.  Ei-
nen Verstoß gegen das Klimaschutzgebot des Artikels 20a Grundgesetz
(GG) und gegen Freiheitsrechte leiten sie "exemplarisch" daraus ab, dass
der Gesetzgeber im Verkehrssektor durch das Unterlassen eines Tempo-
limits  keine  den  verfassungsrechtlichen  Anforderungen  entsprechende
Abwägungsentscheidung getroffen habe.

Das BVerfG hat die Verfassungsbeschwerde nicht zur Entscheidung an-
genommen. Sie sei bereits unzulässig, da die Beschwerdeführenden die
Möglichkeit  einer  Grundrechtsverletzung  nicht  hinreichend  dargelegt
hätten.

Zwar gewinne das im Klimaschutzgebot des Artikels 20a GG enthaltene
Ziel  der  Herstellung  von  Klimaneutralität  bei  fortschreitendem  Klima-
wandel in allen Abwägungsentscheidungen des Staates weiter an relati-
vem Gewicht. Dies gelte nicht nur für Verwaltungsentscheidungen über
klimaschutzrelevante Vorhaben, Planungen et cetera,  sondern auch für
den  Gesetzgeber.  Diesem  würfen  die  Beschwerdeführenden  hier  im
Kern vor, einem gesetzlichen allgemeinen Tempolimit, das im Verkehrs-
bereich  alsbald  die  emittierte  CO2-Menge  senken  könne,  in  Abwägung
mit  anderen Belangen kein hinreichendes Gewicht beigemessen zu ha-
ben.

Sie legten aber nicht substantiiert dar, dass gerade das Fehlen eines all-
gemeinen  Tempolimits  eingriffsähnliche  Vorwirkung  auf  ihre  Freiheits-
grundrechte entfalten könnte, so das BVerfG. Insbesondere der Vortrag,
im  Verkehrssektor  werde  es  am  Ende  des  Jahrzehnts  zu  erheblichen
Freiheitsbeschränkungen  kommen,  weil  die  im  Klimaschutzgesetz  bis
zum Jahr 2030 dem Verkehrssektor zugewiesene Emissionsmenge aktu-
ell zu schnell aufgezehrt werde, vermöge keine eingriffsähnliche Vorwir-
kung des Unterlassens eines Tempolimits zu begründen. Die Beschwer-
deführenden  haben  laut  BVerfG  schon  ihre  Annahme,  das  dem  Ver-
kehrssektor  bis  2030  zugewiesene  Emissionsbudget  werde  überschrit-
ten, nicht näher belegt.

Bundesverfassungsgericht, Beschluss vom 15.12.2022, 1 BvR 2146/22

Sondernutzungsgebühren für E-Scooter sind
rechtmäßig

Die von der Stadt Köln festgesetzten Sondernutzungsgebühren für den
Betrieb  von  gewerblichen  Verleihsystemen  für  E-Scooter  sind  rechtmä-
ßig. Das hat das Verwaltungsgericht (VG) Köln entschieden und die Kla-
gen von vier E-Scooter-Betreibern abgewiesen. Einen in diesem Zusam-
menhang gestellten Eilantrag hat das es ebenfalls abgelehnt.

Der Rat der Stadt Köln änderte im Mai 2022 die Sondernutzungssatzung
und erließ neue Gebührentarife.  Danach können Betreiber von E-Scoo-
ter-Verleihsystemen  mit  Gebühren  von  85  bis  130  Euro  pro  Fahrzeug
und Jahr belegt werden. Auf Grundlage der so geänderten Satzung setz-
te die Stadt Köln Ende Juli 2022 gegen die im Stadtgebiet aktiven Verlei-
her Gebühren in Höhe von bis zu 450.000 Euro fest. Sie begründete dies
unter anderem damit, dass von ordnungswidrig auf Fuß- und Radwegen
abgestellten  E-Scootern  erhebliche  Beeinträchtigungen  für  die  Allge-
meinheit ausgingen.

Gegen die Gebührenbescheide erhoben die E-Scooter-Verleiher Bolt, Li-
meBike,  TIER  und  VOI  Ende  August  2022  jeweils  Klage.  TIER  stellte  zu-
dem einen Eilantrag. Die Betreiber machen geltend, dass die Gebühren
praktisch  dazu  führten,  das  Angebot  von  E-Scootern  im  Stadtgebiet  zu
verhindern.  Dies  widerspreche  dem  Fahrrad-  und  Nahmobilitätsgesetz
(FaNaG  NRW).  Zudem  seien  die  Gebühren  unverhältnismäßig  hoch  im
Vergleich zu denen für Leihfahrräder und Carsharing-Angeboten.

Dem ist  das VG Köln nicht gefolgt.  Die Gebühren trügen dem Umstand
Rechnung,  dass  es  infolge  der  Verleihsysteme  der  Klägerinnen  immer
wieder  zu  Behinderungen  auf  Fuß-  und  Radwegen  durch  nicht  ord-
nungsgemäß abgestellte oder umgefallene E-Scooter kommt. Ähnliches
komme in Bezug auf Leihfahrräder seltener vor. Zudem leisteten sowohl
Bike- als auch Carsharing-Angebote einen größeren Beitrag zur Reduzie-
rung  des  individuellen  Autoverkehrs  als  E-Scooter.  Die  Gebühren  führ-
ten  auch  nicht  dazu,  dass  jegliche  Form  des  E-Scooter-Verleihs  unwirt-
schaftlich wird. Das FaNaG NRW bezwecke nicht den Schutz des spezifi-
schen Geschäftsmodells der Klägerinnen.

Gegen die Urteile steht den Beteiligten laut VG die Berufung und gegen
den  Eilbeschluss  die  Beschwerde  zu,  über  die  jeweils  das  Oberverwal-
tungsgericht Nordrhein-Westfalen entscheiden würde.

Verwaltungsgericht  Köln,  Urteile  vom  11.01.2023,  21  K  4871/22,  21  K
4874/22, 21 K 4923/22, 21 K 5019/22 und 21 L 1439/22, nicht rechtskräf-
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Vielzahl von Parkverstößen: Fahrerlaubnis kann
entzogen werden

Ein Kraftfahrer, der innerhalb eines Jahres 159 Parkverstöße begeht, ist
zum Führen von Kraftfahrzeugen ungeeignet. Ihm kann daher die Fahr-
erlaubnis entzogen werden, wie das Verwaltungsgericht (VG) Berlin ent-
schieden hat.

Der  Kläger  war  seit  1995  Inhaber  einer  Fahrerlaubnis  der  damaligen
Klasse 3. Im Juli 2021 erfuhr das Landesamt für Bürger- und Ordnungs-
angelegenheiten Berlin, dass gegen ihn innerhalb eines Jahres 174 Ver-
kehrsordnungswidrigkeitenverfahren  geführt  worden  waren,  darunter
159  Parkverstöße  und 15  Geschwindigkeitsüberschreitungen.  Nach  An-
hörung  des  Klägers  entzog  die  Behörde  ihm  daher  die  Fahrerlaubnis
aufgrund fehlender Kraftfahreignung.

Hiergegen wandte der Kläger ein, die Verstöße mit den drei auf ihn zu-
gelassenen  Fahrzeugen  hätten  andere  Personen  begangen.  Gegen  die
Entscheidungen  habe  er  lediglich  kein  Rechtsmittel  eingelegt,  um  der
Behörde Arbeit zu ersparen. Die Verhängung einer Fahrtenbuchauflage
sei als milderes Mittel zuvor angezeigt gewesen. Er sei beruflich auf die
Fahrerlaubnis angewiesen.

Das VG Berlin  hat  die  Klage abgewiesen.  Zu Recht  sei  die  Behörde von
einer  mangelnden  Fahreignung  des  Klägers  ausgegangen.  Zwar  hätten
dem Bagatellbereich  zuzurechnende Verkehrsordnungswidrigkeiten bei
der  Prüfung  der  Fahreignung  grundsätzlich  außer  Betracht  zu  bleiben.
Anders  sei  dies  aber,  wenn  ein  Kraftfahrer  offensichtlich  nicht  willens
sei,  im  Interesse  eines  geordneten,  leichten  und  ungefährdeten  Ver-
kehrs  geschaffene  bloße  Ordnungsvorschriften  zu  beachten.  Hier  be-
gründe bereits die Anzahl der für sich genommen unbedeutenden Ver-
stöße, die nahezu ausnahmslos im Wohnumfeld begangen worden sei-
en, Zweifel an der Eignung des Klägers.

Es komme auch nicht darauf an, ob möglicherweise andere Familienan-
gehörige  für  die  Verstöße  verantwortlich  seien.  Denn  derjenige,  der
durch zahlreiche ihm zugehende Bußgeldbescheide erfahre, dass Perso-
nen,  die  sein  Fahrzeug  benutzten,  laufend  gegen  Verkehrsvorschriften
verstießen, und dagegen nichts unternehme, zeige hierdurch charakter-
liche Mängel, die ihn selbst als einen ungeeigneten Verkehrsteilnehmer
auswiesen.  Sei  die  Entscheidung  zur  Entziehung  zwingend  vorgesehen,
komme es auch nicht darauf an, ob der Betroffene die Fahrerlaubnis be-
ruflich benötige.

Gegen  das  Urteil  kann  der  Antrag  auf  Zulassung  der  Berufung  beim
Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg gestellt werden.

Verwaltungsgericht  Berlin,  Urteil  vom  28.10.2022,  VG  4  K  456/21,  nicht
rechtskräftig

Nicht immer gibt es ein Fahrverbot nach einem
Rotlichtverstoß

Grundsätzlich gibt es ein Fahrverbot sowie ein erhöhtes Bußgeld für Au-
tofahrer, die eine Ampel trotz bereits länger als eine Sekunde andauern-
der  Rotphase passieren,  weil  es  sich  um eine ,,grobe Pflichtverletzung"
handelt ("qualifizierter Rotlichtverstoß").

Das muss aber nicht zwingend gelten, wenn ein solcher Rotlichtverstoß
in einer einspurigen Verkehrsführung an einer Baustellenampel  began-
gen und niemand gefährdet wird. Dann könne von dem Fahrverbot ab-
gesehen werden. Der Einzelfall ist genau zu betrachten.

Bayerisches OLG, 201 ObOWi 1543/21
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Pauschalreisen: Zum Rücktritt wegen Covid 19

Der Bundesgerichtshof (BGH) hat in drei Verfahren über Ansprüche auf
Rückzahlung des Reisepreises nach Rücktritt von Pauschalreiseverträgen
wegen Covid 19 entschieden. Die Verfahren, in denen die jeweilige Kla-
gepartei  die  jeweilige  Beklagte  auf  Erstattung  der  Anzahlung  für  eine
Pauschalreise in Anspruch nimmt, nachdem sie vor Antritt der Reise we-
gen der Covid-19-Pandemie von dem Vertrag zurückgetreten ist, gingen
jeweils unterschiedlich aus.

Im Verfahren X ZR 66/21 buchte die Klägerin im Januar 2020 eine Donau-
kreuzfahrt  im  Zeitraum  vom  22.  bis  29.06.2020  für  1.599,84  Euro.  Sie
trat am 07.06.2020 von der Reise zurück und verlangte die Rückzahlung
der bereits geleisteten Anzahlung von 319,97 Euro. Die Beklagte berech-
nete weitere Stornokosten in Höhe von insgesamt 999,89 Euro (85 Pro-
zent  des  Reisepreises,  unter  Abzug  einer  Gutschrift).  Die  Klägerin  be-
zahlte diesen Betrag nicht. Die Kreuzfahrt wurde mit einem angepassten
Hygienekonzept  und  einer  von  176  auf  100  verringerten  Passagierzahl
durchgeführt.

Im Verfahren X  ZR 84/21 buchte  der  Kläger  im Februar  2020 eine Pau-
schalreise nach Mallorca im Zeitraum vom 05.  bis  17.07.2020 für  3.541
Euro.  Er  trat  am  03.06.2020  von  der  Reise  zurück  und  verlangte  die
Rückzahlung  der  bereits  geleisteten  Anzahlung  von  709  Euro.  Die  Be-
klagte  berechnete  Stornokosten  in  Höhe  von  insgesamt  886  Euro  (25
Prozent des Reisepreises) und belastete die Kreditkarte des Klägers um
weitere  177  Euro.  Das  vom  Kläger  gebuchte  Hotel  war  zum  Zeitpunkt
seines Rücktritts und im Reisezeitraum geschlossen.

Im Verfahren X ZR 3/22 buchte der Kläger eine Ostseekreuzfahrt im Zeit-
raum  vom  22.  bis  29.08.2020  für  8.305,10  Euro.  Er  trat  am  31.03.2020
von der Reise zurück und verlangte die Rückzahlung der von ihm geleis-
teten Anzahlung in Höhe von 3.194 Euro. Die Kreuzfahrt wurde von der
Beklagten am 10.07.2020 abgesagt.

Die Klagen hatten in den Vorinstanzen Erfolg.

Im ersten Verfahren sind Amtsgericht (AG) und Landgericht (LG) zu dem
Ergebnis  gelangt,  schon  im  Zeitpunkt  der  Rücktrittserklärung  sei  auf-
grund  der  erhöhten  Ansteckungsgefahr  eine  erhebliche  Beeinträchti-
gung  der  Reise  durch  die  Covid-19-Pandemie  als  unvermeidbaren,  au-
ßergewöhnlichen  Umstand  im  Sinne  von  §  651h  Absatz  3  Bürgerliches
Gesetzbuch (BGB) hinreichend wahrscheinlich gewesen.

Im  zweiten  Verfahren  hat  das  LG  einen  Rückzahlungsanspruch  bejaht,
weil das vom Kläger gebuchte Hotel im fraglichen Zeitraum geschlossen

war  und  schon  dieser  Umstand  dazu  führe,  dass  der  Kläger  ohne  Ent-
schädigungspflicht vom Vertrag habe zurücktreten können.

Im dritten Verfahren haben die Vorinstanzen offen gelassen, ob die Vor-
aussetzungen von § 651h Absatz 3 BGB im Zeitpunkt des Rücktritts vor-
lagen,  und einen Rückzahlungsanspruch schon aufgrund der später er-
folgten Absage der Reise bejaht.

Vor  dem  BGH  kam  es  in  den  drei  Verfahren  zu  unterschiedlichen  Ent-
scheidungen.

Die Begründetheit der Klagen hing laut BGH in allen drei Verfahren da-
von ab, ob die jeweils beklagte Reiseveranstalterin dem Anspruch der je-
weiligen  Klagepartei  auf  Rückzahlung  des  Reisepreises  einen  Anspruch
auf  Entschädigung  nach  §  651h  Absatz  1  Satz  3  BGB  entgegenhalten
kann. Einen solchen Entschädigungsanspruch sehe das Gesetz als regel-
mäßige  Folge  für  den Fall  vor,  dass  der  Reisende vor  Reisebeginn vom
Vertrag zurücktritt.  Der Anspruch sei  nach § 651h Absatz 3 BGB ausge-
schlossen, wenn am Bestimmungsort oder in dessen unmittelbarer Nä-
he  unvermeidbare,  außergewöhnliche  Umstände  auftreten,  die  die
Durchführung der Pauschalreise oder die Beförderung von Personen an
den Bestimmungsort erheblich beeinträchtigen.

Eine erhebliche Beeinträchtigung im Sinne von § 651h Absatz 3 BGB lie-
ge nicht nur dann vor, wenn feststeht, dass die Durchführung der Reise
nicht  möglich  ist  oder  zu  einer  erheblichen  Beeinträchtigung  der  Ge-
sundheit  oder  sonstiger  Rechtsgüter  des  Reisenden  führen  würde.  Sie
könne  vielmehr  schon  dann  zu  bejahen  sein,  wenn  die  Durchführung
der Reise aufgrund von außergewöhnlichen Umständen mit erheblichen
und nicht zumutbaren Risiken in Bezug auf solche Rechtsgüter verbun-
den wäre. Die Beurteilung, ob solche Risiken bestehen, erfordere regel-
mäßig eine Prognose aus der Sicht eines verständigen Durchschnittsrei-
senden.

Im  ersten  Verfahren  blieb  die  Revision  erfolglos.  Nach  Auffassung  des
BGH  ist  die  Covid-19-Pandemie  im  Reisezeitraum  (Sommer  2020)  als
Umstand im Sinne von § 651h Absatz 3 BGB zu bewerten, der grundsätz-
lich geeignet war,  die Durchführung der Pauschalreise erheblich zu be-
einträchtigen.  Eine Anwendung von § 651h Absatz 3 BGB sei  nicht des-
halb  ausgeschlossen,  weil  die  Covid-19-Pandemie  weltweit  wirkte  und
dieselben oder vergleichbare Beeinträchtigungen im vorgesehenen Rei-
sezeitraum auch am Heimatort der Reisenden vorgelegen haben.

Das Berufungsgericht sei  im Rahmen seiner tatrichterlichen Würdigung
zu dem Ergebnis gelangt, dass im Zeitpunkt des Rücktritts eine erhebli-
che Beeinträchtigung der Reise aufgrund der Covid-19-Pandemie hinrei-
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chend wahrscheinlich war. Diese Würdigung hat der BGH als rechtsfeh-
lerfrei bewertet.

Das  LG  habe  eine  unzumutbare  Gesundheitsgefährdung  der  Klägerin
insbesondere  wegen  der  räumlichen  Verhältnisse  an  Bord  eines  Fluss-
kreuzfahrtschiffs, der nicht bestehenden Impfgelegenheit und der nicht
vorhandenen Therapien  gegen Covid  19  bejaht.  Es  habe  dabei  das  Hy-
gienekonzept  der  Beklagten  und  den  Umstand,  dass  die  im  Zeitpunkt
des Rücktritts bestehende Reisewarnung befristet war und noch vor Be-
ginn  der  Reise  ablief,  berücksichtigt.  Zulässigerweise  habe  es  auch  auf
das Alter der Klägerin Bezug genommen. Dies sei jedenfalls dann mög-
lich,  so  der  BGH,  wenn  erst  solche  Umstände,  die  bei  Vertragsschluss
noch nicht absehbar waren, und die daraus resultierenden Risiken dazu
führen,  dass  die  Reisende zu einer  Personengruppe gehört,  für  die  die
Reise  mit  besonderen  Gefahren  verbunden  ist.  Nach  den  Umständen
bei Vertragsschluss hätte das Alter der Klägerin einer Teilnahme an der
Reise nicht entgegengestanden - erst die Pandemie und die aus ihr fol-
genden Risiken hätten den Charakter der Reise verändert.

Im zweiten Verfahren führte die Revision zur Aufhebung und Zurückver-
weisung  der  Sache  an  das  LG.  Zutreffend  habe  dieses  angenommen,
dass der Vortrag des Klägers zu der durch Unsicherheit und Unwägbar-
keiten  geprägten  pandemischen  Lage  in  Europa  ab  Frühjahr  2020  und
zu  allgemeinen  Maßnahmen  zur  Herabsetzung  der  Infektionswahr-
scheinlichkeit sowie die Bezugnahme auf ein für den Verbraucherzentra-
le  Bundesverband  erstelltes  Gutachten  nicht  den  Schluss  auf  eine  er-
hebliche  Beeinträchtigung  zuließen,  weil  daraus  nicht  hervorgehe,  wel-
che  konkreten  Infektionsrisiken  im  maßgeblichen  Zeitraum  (Juli  2020)
auf Mallorca bestanden.

Eine erhebliche Beeinträchtigung im Sinne von § 651h Absatz 3 BGB er-
gebe sich nach den bisher getroffenen Feststellungen auch nicht daraus,
dass das vom Kläger gebuchte Hotel im Reisezeitraum geschlossen war.
Zwar  könne  die  Unterbringung  in  einem  anderen  als  dem  gebuchten
Hotel  trotz  Zuweisung  einer  gleichwertigen  Ersatzunterkunft  am  glei-
chen Ort  einen zur Minderung berechtigenden Reisemangel  darstellen.
Ein zur Minderung berechtigender Reisemangel begründe aber nicht oh-
ne  weiteres  eine  erhebliche  Beeinträchtigung  im Sinne  von  §  651h  Ab-
satz  3  BGB.  Ob eine  solche  Beeinträchtigung gegeben ist,  sei  aufgrund
einer an Zweck und konkreter Ausgestaltung der Reise sowie an Art und
Dauer  der  Beeinträchtigung  orientierten  Gesamtwürdigung  zu  beurtei-
len. Entgegen der Ansicht des LG sei eine solche Würdigung auch dann
erforderlich, wenn der Reisende in einem anderen Hotel untergebracht
werden soll. Die danach erforderliche Gesamtwürdigung habe das LG im
Streitfall  unterlassen.  Der  BGH  könne  diese  im  Wesentlichen  dem  Tat-
richter überlassene Würdigung nicht selbst vornehmen.

Das dritte Verfahren hat der BGH bis zu einer Entscheidung des Europäi-
schen Gerichtshofs (EuGH) in dem dort anhängigen Verfahren C-477/22
(X  ZR  53/21)  ausgesetzt.  Die  Entscheidung  des  Rechtsstreits  hänge  von
der Beantwortung der dem EuGH bereits vorliegenden Frage ab.

Bundesgerichtshof,  Urteile vom 30.08.2022, X ZR 66/21 und X ZR 84/21
sowie Beschluss vom 30.08.2022, X ZR 3/22
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Plastikmüll: Hersteller sollen Kosten mittragen

Hersteller  von  Produkten  aus  Einwegplastik  sollen  sich  an  den  Kosten
der Müllbeseitigung in Parks und Straßen beteiligen.  Das sieht das von
der  Bundesregierung  geplante  Einwegkunststoff-Fondgesetz  (BT-Drs.
20/5164) vor, über das der Bundestag am 19.01.2023 erstmalig berät.

Mit  dem  Gesetz  sollen  Vorgaben  der  erweiterten  Herstellerverantwor-
tung  umgesetzt  werden,  die  sich  aus  der  EU-Richtlinie  2019/904  erge-
ben.  Konkret  ist  vorgesehen,  dass  Hersteller  von  Plastikprodukten  wie
To-Go-Bechern,  leichten  Tragetaschen,  Feuchttüchern,  Luftballons  und
Tabakfiltern die "notwendigen Kosten für Maßnahmen der Abfallbewirt-
schaftung, der Reinigung des öffentlichen Raums sowie von Sensibilisie-
rungsmaßnahmen decken", heißt es im Gesetzentwurf.

Die Pflicht zur Übernahme bestimmter Kosten durch die Hersteller solle
dazu beitragen, "Kunststoffe entlang der Wertschöpfungskette nachhal-
tiger  zu  bewirtschaften,  die  Vermüllung  der  Umwelt  zu  bekämpfen  so-
wie die Sauberkeit des öffentlichen Raums zu fördern".

So ist geplant, dass Unternehmen künftig eine jährliche Abgabe in einen
zentralen  Einwegkunststoff-Fonds  einzahlen,  der  vom  Umweltbundes-
amt verwaltet wird.  Die Höhe dieser "Sonderabgabe mit Finanzierungs-
funktion" sei abhängig von der jeweils erstmals auf dem Markt bereitge-
stellten oder verkauften Menge an Einwegplastikprodukten, schreibt die
Bundesregierung.  Abgabesätze  und  Auszahlungskriterien  würden  nach
gesetzlich  festgelegten  Maßstäben  durch  Rechtsverordnung  bestimmt.
Dabei  müsse  entsprechend  der  europarechtlichen  Anforderungen  der
Maßstab  der  Kosteneffizienz  der  Leistungserbringung  sowie  das  Gebot
der  Kostendeckung  verpflichtend  zugrunde  gelegt  werden,  heißt  es  im
Entwurf.

Aus dem Fonds sollen Kommunen künftig Ersatz für die Kosten bekom-
men,  die  ihnen  durch  Reinigung,  Entsorgung  oder  Sensibilisierung  der
Öffentlichkeit  für  das  Thema entstehen.  Die  Kostenerstattung soll  erst-
malig  2025  für  das  vorangegangene  Jahr  2024  erfolgen.  Basierend  auf
ersten  Forschungsergebnissen  des  Umweltbundesamtes  schätzt  die
Bundesregierung  die  jährlichen  Einnahmen  des  Fonds  auf  bis  zu  450
Millionen Euro.

Deutscher Bundestag, PM vom 16.01.2023

Negativ-Bewertung bei eBay nur bei Qualifizierung als
Schmähkritik zu löschen

Ein Verkäufer, der ein Produkt über die Internetplattform eBay verkauft,

hat  nur  dann  einen  Anspruch  gegen  den  Käufer  auf  Entfernung  einer
von  diesem  abgegebenen  negativen  Bewertung,  wenn  die  Bewertung
die  Grenze  der  Schmähkritik  überschreitet.  Dies  stellt  der  Bundesge-
richtshof (BGH) klar.

Der  Beklagte  erwarb  von  der  Klägerin  über  die  Internetplattform  eBay
vier  Gelenkbolzenschellen  für  19,26  Euro  brutto.  Davon  entfielen  4,90
Euro auf die dem Beklagten in Rechnung gestellten Versandkosten. Der
Verkauf  erfolgte  auf  der  Grundlage  der  zu  diesem Zeitpunkt  maßgebli-
chen  Allgemeinen  Geschäftsbedingungen  (AGB)  von  eBay,  denen  die
Parteien  vor  dem  Geschäft  zugestimmt  hatten.  Dort  heißt  es  auszugs-
weise: "Nutzer sind verpflichtet, in den abgegebenen Bewertungen aus-
schließlich wahrheitsgemäße Angaben zu machen. Die von Nutzern ab-
gegebenen Bewertungen müssen sachlich gehalten sein und dürfen kei-
ne Schmähkritik enthalten."

Nach Erhalt der Ware bewertete der Beklagte das Geschäft in dem von
eBay  zur  Verfügung  gestellten  Bewertungsprofil  der  Klägerin  mit  dem
Eintrag "Ware gut, Versandkosten Wucher!!".

Das Amtsgericht (AG) hat die auf Entfernung dieser Bewertung gerichte-
te  Klage  abgewiesen.  Bei  der  Bezeichnung  der  Versandkosten  als  "Wu-
cher"  handele  es  sich  um  ein  Werturteil,  das  nur  dann  unzulässig  sei,
wenn  es  sich  um  eine  Schmähkritik  handele.  Eine  solche  liege  jedoch
nicht  vor.  Die  Bewertung  weise  einen  Sachbezug  auf,  weil  sie  in  einen
Zusammenhang mit den Versandkosten gestellt sei.

Auf die Berufung der Klägerin hat das Landgericht (LG) das Urteil des AG
abgeändert  und  den  Beklagten  antragsgemäß  zur  Entfernung  der  Be-
wertung verurteilt.  Dieser habe eine nachvertragliche Nebenpflicht ver-
letzt.  Die  Bewertung  verstoße  gegen  das  Sachlichkeitsgebot  aus  den
eBay-AGB.  Daraus  ergebe  sich  ein  über  die  Abwehr  von  Schmähkritik
hinausgehender  Schutz.  Bei  der  Bewertung  "Versandkosten  Wucher!!"
handele es sich um eine überspitzte Beurteilung ohne sachlichen Bezug,
die nicht gerechtfertigt sei, weil für einen objektiven Leser nicht erkenn-
bar  sei,  warum  sich  die  Versandkosten  aus  Sicht  des  Käufers  als  "Wu-
cher" darstellten.

Mit seiner Revision begehrt der Beklagte die Wiederherstellung des erst-
instanzlichen Urteils. Hiermit hatte er Erfolg. Laut BGH steht der Klägerin
kein Anspruch auf Entfernung der Bewertung "Versandkosten Wucher!!"
zu, auch nicht unter dem vom LG herangezogenen Gesichtspunkt einer
(nach-)vertraglichen  Nebenpflichtverletzung.  Die  eBay-AGB  enthielten
über die bei Werturteilen ohnehin allgemein geltende (deliktsrechtliche)
Grenze  der  Schmähkritik  hinaus  keine  strengeren  vertraglichen  Be-
schränkungen für die Zulässigkeit  von Werturteilen in Bewertungskom-
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mentaren.

Zwar sei  der  Wortlaut  der  Klausel  nicht  eindeutig.  Für  das Verständnis,
dem  Sachlichkeitsgebot  in  den  eBay-AGB  solle  gegenüber  dem  Verbot
der  Schmähkritik  ein  eigenständiges  Gewicht  nicht  zukommen,  spricht
laut  BGH  aber  bereits  der  Umstand,  dass  hier  genaue  Definitionen  zu
dem unbestimmten Rechtsbegriff "sachlich" in den AGB fehlen. Es liege
in  diesem  Fall  im  wohlverstandenen  Interesse  aller  Beteiligten,  die  Zu-
lässigkeit von grundrechtsrelevanten Bewertungen eines getätigten Ge-
schäfts  an  den  gefestigten  Grundsätzen  der  höchstrichterlichen  Recht-
sprechung  zur  Schmähkritik  auszurichten  und  hierdurch  die  Anforde-
rungen an die Zulässigkeit von Bewertungskommentaren für die Nutzer
und eBay selbst möglichst greifbar und verlässlich zu konturieren.

Zudem  hätte  es  der  gesonderten  Erwähnung  der  Schmähkritikgrenze
nicht bedurft, wenn dem Nutzer schon durch die Vorgabe, Bewertungen
sachlich zu halten, eine deutlich schärfere Einschränkung hätte auferlegt
werden  sollen.  Außerdem  würde  man  der  grundrechtlich  verbürgten
Meinungsfreiheit  des  Bewertenden  von  vorherein  ein  geringeres  Ge-
wicht beimessen als den Grundrechten des Verkäufers, wenn man eine
Meinungsäußerung eines Käufers  regelmäßig bereits  dann als  unzuläs-
sig einstufte, wenn sie herabsetzend formuliert ist und/oder nicht (voll-
ständig oder überwiegend) auf sachlichen Erwägungen beruht. Eine sol-
che, die grundrechtlichen Wertungen nicht hinreichend berücksichtigen-
de Auslegung entspreche nicht dem an den Interessen der typischerwei-
se  beteiligten  Verkehrskreise  ausgerichteten  Verständnis  redlicher  und
verständiger Vertragsparteien.

Die  Grenze  zur  Schmähkritik  sei  durch  die  Bewertung  "Versandkosten
Wucher!!"  nicht  überschritten.  Wegen  seiner  das  Grundrecht  auf  Mei-
nungsfreiheit beschränkenden Wirkung sei der Begriff der Schmähkritik
nach der Rechtsprechung des BGH eng auszulegen. Auch eine überzoge-
ne,  ungerechte oder gar ausfällige Kritik  mache eine Äußerung für sich
genommen  noch  nicht  zur  Schmähung.  Hinzutreten  müsse  vielmehr,
dass bei der Äußerung nicht mehr die Auseinandersetzung in der Sache,
sondern  die  Diffamierung  des  Betroffenen  im  Vordergrund  steht,  der
jenseits polemischer und überspitzter Kritik herabgesetzt und gleichsam
an den Pranger gestellt werden soll.

Daran fehle es hier. Bei der Bewertung "Versandkosten Wucher!!" stehe
eine Diffamierung der Klägerin nicht im Vordergrund. Denn der Beklagte
setze  sich  -  wenn  auch  in  scharfer  und  möglicherweise  überzogener
Form - kritisch mit einem Teilbereich der gewerblichen Leistung der Klä-
gerin auseinander, indem er die Höhe der Versandkosten beanstandet.
Die Zulässigkeit eines Werturteils hänge nicht davon ab, ob es mit einer
Begründung versehen ist.

Bundesgerichtshof, Urteil vom 28.09.2022, VIII ZR 319/20
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